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Ansgar Skriver

Wie sicher ist der Atomwaffensperrvertrag?

Zur Überprüfungskonferenz in Genf

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des „Ver-
trages über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen" (NV-Vertrag) beginnt am 5. Mai 1975 
in Genf eine Konferenz der Vertragsparteien. 
Ort und Zeitpunkt sind im Vertrag ausdrück-
lich festgelegt. Der Zweck dieser Konferenz: 
Überprüfung der Wirkungsweise des Ver-
trags, „um sicherzustellen, daß die Ziele der 
Präambel und die Bestimmungen des Vertra-
ges verwirkli 1cht werden" ).

Dem NV-Vertrag gehören drei Mächte an, die 
ihre Fähigkeit zu Nuklearexplosionen prak-
tisch bewiesen haben: USA, Sowjetunion, 
Großbritannien, auch historisch die ersten 
Nuklearmächte. Drei weitere Staaten, die der-
artige Explosionen ausgelöst haben, stehen 
außerhalb des NV-Vertrags: Frankreich, die 
Volksrepublik China, Indien.

Diese „vielleicht bedeutsamste internationale 
Zu 2sammenkunft des Jahrzehnts" ) hat bisher 
kaum öffentliche Aufmerksamkeit erregt. An-
ders als in den sechziger Jahren erscheint die 
Gefahr atom

3
arer Anarchie als „politisches 

Randthema" ). Die Vorbereitungen zur Über-
prüfung des Vertrags, aber auch der Ratifizie-
rungsvorgang für den Beitritt der Bundesre-
publik, der im Februar 1974 zusammen mit ei-
nem „Verifikationsabkommen" (über die Posi-
tion von 7 EG-Mitgliedsstaaten, der Europä-
ischen Atomgemeinschaft EURATOM und der 
International en Atomenergie-Organisation 
IAEO zu diesem Vertrag) parlamentarisch ab-
geschlossen wurde, blieben in der Öffentlich-
keit fast unbemerkt.

Öffentlichkeit aber bedeutet wenigstens in 
demokratischen Ländern Kontrolle und Teil-
habe an den wesentlichen Zukunfts-Entschei-
dungen. Die Kompliziertheit internationaler 
Zusammenhänge und moderner Technologien *

1) Artikel VIII (3), in: Drucksache 7/994 vom
10. 9. 1973 des Deutschen Bundestages — dort voll-
ständiger Wortlaut des NV-Vertrags.
2) Pierre Simonitsch, Das politische Gleichgewicht 
steht auf dem Spiel, in: Frankfurter Rundschau, 
18. 9. 1974.
3) Uwe Nerlich, Vor der Bonner Entscheidung über 
den Nichtverbreitungs-Vertrag, in: Europa Archiv, 
Folge 21/1973, 10. 11. 1973, S. 729.

scheint eine breite Diskussion im Zusammen-
hang mit der anstehenden Überprüfung des 
NV-Vertrags zu verhindern. Wäre es daher 
nicht an der Zeit, nicht nur die Funktionen 
des Vertrags, sondern auch seine politischen 
Voraussetzungen einer Diskussion zu unter-
ziehen? Oder erweist es sich in dieser Materie 
als unmöglich, daß die Mehrheit der Mensch-
heit, wenn mangels Sachverstandes schon nicht 
selbst, dann doch wenigstens durch ihre Reprä-
sentanten über ihr Schicksal in voller Kenntnis 
selbst entscheidet?

Die Bundesrepublik kann in Genf wahrschein-
lich doch teilnehmen

Die Bundesrepublik Deutschland wendet die 
Bestimmungen des NV-Vertrags zwar schon 
an, war aber bis Ende April 1975 zur Teil-
nahme an der Überprüfungskonferenz nicht in 
der Lage, weil sie ihre Ratifikationsurkunde 
nicht hinterlegen konnte, ebensowenig wie die 
Benelux-Staaten, Dänemark und Irland.
Die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften hat nämlich am 11. Juli 1968 den 
Standpunkt vertreten, „daß die Mitgliedstaa-
ten eine rechtliche Bindung an den Atom-
sperrvertrag nur dann eingehen können, 
wenn die Modalitäten der Sicherheitskontrol-
le (nach Artikel III, IV des NV-Vertrages betr. 
Versorgung mit und freien Verkehr von Kern-
materialien) die volle Anwendung des EU- 
RATOM-Vertrages gewährleisten; sie betrach-
tet den Abschluß eines Nachprüfungsabkom-
mens zwischen der Gemeinschaft und der 
IAEO als den geeigneten Weg, die erforderli-
chen Garantien zu erlangen"4). Daraufhin ha-
ben die damals fünf EURATOM-Mitgliedstaa- 
ten, die Nichtkernwaffenstaaten sind (also 
ohne das 6. Mitglied, Frankreich, das Kern-
waffenstaat ist), am 31. Juli 1968 erklärt, zwi-
schen den Zielen des NV-Vertrages und de-
nen des EURATOM-Vertrages bestehe keine 
Unvereinbarkeit, die Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften solle mit der IAEO 

4) Deutscher Bundestag, Drucksache 7/994, Anla-
gen 10, 11.



ein Abkommen über Sicherungsmaßnahmen 
aushandeln, das „Verifikationsabkommen". In 
einer Erklärung bei Unterzeichnung des NV- 
Vertrags am 28. November 1969 hat die Bun-
desregierung festgestellt, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland den NV-Vertrag erst nach 
dem Zustandekommen eines befriedigenden 
Verifikationsabkommens zwischen EURATOM 
und IAEO (endgültig) ratifizieren wird.
Die EURATOM-Mitglieder Belgien, Nieder-
lande, Luxemburg und die Bundesrepublik 
Deutschland sowie Dänemark und Irland ha-
ben inzwischen den NV-Vertrag und das 
zwischen den Nichtkernwaffen-Mitgliedsstaa- 
ten und der IAEO abgeschlossene Verifi-
kationsabkommen ratifiziert, das EURATOM- 
Mitglied Italien hat den NV-Vertrag nach lan-
gem Zögern und besonderen Bemühungen der 
Niederlande erst kürzlich ratifiziert. Als Be-
gründung wurden die zahlreichen Regierungs-
krisen in Italien genannt. Ein Verifikations-
abkommen mit der IAEO hatte Italien gemein-
sam mit den anderen EURATOM-Mitgliedern 
bereits 1973 unterzeichnet und später auch 
ratifiziert. Bis zur Ratifikation des NV-Ver- 
trages durch Italien, die endlich am 25. April 
1975 stattgefunden hat, blieben die anderen 
EURATOM-Länder von der Teilnahme an der 
Genfer Konferenz über den NV-Vertrag aus-
geschlossen. Darunter die Bundesrepublik, 

weil die fünf EURATOM-Mitglieder, die nicht 
Kernwaffenstaaten sind, sich bereits 1967 dar-
auf festgelegt haben, daß „NV-Vertragskon- 
trollen nur auf der Grundlage eines zwischen 
EURATOM und der IAEO zu schließenden Ab-
kommens angewendet werden" und: „Grund-
lage dieses Abkommens soll das Prinzip der 
Verifikation der EURATOM-Kontrollen durch 
die IAEO sein" 5). Die beiden neu beigetrete-
nen kernwaffenlosen EG-Staaten Dänemark 
und Irland haben sich dem angeschlossen. 
Wenn die letzten protokollarischen Hürden in 
wenigen Tagen genommen werden, können die 
sieben kernwaffenlosen EG-Staaten am Gen-
fer Verhandlungstisch ihre Plätze einnehmen.

5) Deutscher Bundestag, Drucksache 7/994, An-
lage 13.
6) Marcel Hepp, Der Atomsperrvertrag. Die Su-
permächte verteilen die Welt, Stuttgart 1968, S. 36.
7) Nerlich, a. a. O., S. 736.
8) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 9. 1974.

„Der Atomsperrvertrag, das ist die gesamte 
weltpolitische Situation in einem einzigen Be-
griff" — so 1968 der inzwischen verstorbene 
Marce 6l Hepp ), persönlicher Referent des 
CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, ent-
schiedener Gegner dieses „Unterwerfungsver-
trags", mit dem seiner Ansicht nach die Su-
permächte die Welt verteilten. Die soziallibe-
rale Bundesregierung unterschrieb diesen 
Vertrag am 28. November 1969. „Die Bonner 
Unterschrift öffnete den Weg für die Bonner 
Ostpolitik, die die politische Debatte in der 
Bundesrepublik beherrschte. Folgeprobleme 
des NV-Vertrags wurden als Routineangele-
genheit ab 7gewickelt." )

Hat der Vertrag sein Ziel erreicht?

Die beiden Hauptsignatarstaaten, die USA 
und die Sowjetunion, müssen sich bei der 
Genfer Überprüfungskonferenz von den 
Nichtkernwaffenstaaten und der Weltöffent-
lichkeit fragen lassen, wie ernst sie ihre im 
Artikel VI des NV-Vertrags niedergelegte Zu-
sage genommen haben: „Jede Vertragspartei 
verpflichtet sich, in redlicher Absicht Ver-
handlungen zu führen über wirksame Maß-
nahmen zur Beendigung des nuklearen Wett-
rüstens in naher Zukunft und zur nuklearen 
Abrüstung sowie über einen Vertrag zur all-
gemeinen und vollständigen Abrüstung unter 
strenger und wirksamer internationaler Kon-
trolle." In seinem Jahrbuch „Das militärische 
Gleichgewicht 1974/75" hat das Londoner „In-
stitut für Strategische Studien" festgestellt, 
daß das Abkommen über die Begrenzung der 
strategischen Rüstung (SALT I) vom Mai 1972 
die beiden Großmächte nicht daran gehindert 
hat, das Tempo der Entwicklung von Kern-
waffen zu beschleunigen und deren Qualität 
zu erhöhen. In weiteren Verhandlungen 
(SALT II) waren sie bisher außerstande, zu-

sätzliche Beschränkungen für strategische of-
fensive Waffe 8n zu vereinbaren ).

94 Staaten haben den NV-Vertrag bisher rati-
fiziert, nehmen also an der Genfer Uberprü- 
fungskonferenz teil, 60 von ihnen sind Ent-
wicklungsländer, die selber keine Atomwaf-
fen bauen können. Im Vorbereitungsausschuß 
für diese Konferenz wurde um das Abstim-
mungsverfahren gerungen: die Dritte-Welt- 
Staaten forderten, Beschlüsse seien mit Zwei-
drittelmehrheit zu fassen; die USA und die 
Sowjetunion verlangten Einstimmigkeit für 
Beschlüsse. Ein Preis für die Verständigung 
in Verfahrensfragen könnte darin bestehen, 
Artikel IV künftig besser zu verwirklichen als 
bisher: „Alle Vertragsparteien verpflichten 
sich, den weitestmöglichen Austausch von 



Ausrüstungen, Material und wissenschaftli-
chen und technologischen Informationen zur 
friedlichen Nutzung der Kernenergie zu er-
leichtern, und sind berechtigt, daran teilzu- 
nehmen."

Wie eng in der internationalen Politik Abrü-
stung und friedliche Nutzung der Nuklear-
technologie miteinander verknüpft sind, zeigt 
beispielhaft ein Kommunique über den Staats-
besuch des sudanesischen Präsidenten Nu- 
meiri bei Ministerpräsidentin Indira Gandhi 
am 1. Dezember 1974: „Indien und der Sudan 
forderten umfassende Abrüstung einschließ-
lich eines völligen Verbots der Verwendung 
nuklearer Waffen und die Vernichtung beste-
hender Lagervorräte aller derartiger Waffen. 
Die beiden Länder betonten zudem die Not-
wendigkeit der Entwicklung nuklearer Ener-
gie für friedliche Zwecke und für die Förde-
rung rascher wirtschaftl

9
icher Entwicklung in 

allen Ländern." )

•
Die Herausforderung Indiens an die Welt-
mächte

Indien hat durch die Zündung eines unterirdi-
schen Plutonium-Sprengsatzes in der Wüste 
von Rajasthan am 18. Mai 1974 auf dramati-
sche Weise den Sinn des NV-Vertrags von 
1968 in Frage gestellt. In zahlreichen amtli-
chen Erklärungen hat Indien beteuert, seine 
Nukleartechnik diene ausschließlich friedli-
chen Zwecken. Indien beabsichtige, diese 
neuen Möglichkeiten für die Förderung von 
Erdöl und Erdgas sowie für Dammbau- und 
Staubeckenprojekte einzusetzen. Da aber 
auch Frankreich seine ersten Gehversuche 
auf dem Weg zu einer „Force de frappe" sei-
nerzeit als friedlich deklariert hat und die 
Unterscheidung einer „friedlichen" Nuklear- 
Explosion von einer „militärischen" nur eine 
Frage politischer Beschlüsse ist, vermochte 
Indien bisher den Verdacht ausländischer Be-
obachter nicht zu zerstreuen, es habe sich am 
18. Mai d

10
och um eine „politische Explosion 

mit militärischen Hintergedanken" ) gehan-
delt.

Auf einen schwedischen Vorschlag, Indien 
solle seine gesamten Kernenergie-Aktivitä-
ten unter internationale Kontrolle stellen, er-
klärte der indische UN-Delegierte B. C. Mish-
ra am 25. Oktober 1974 im politischen Aus-
schuß der UNO, Indien werde keinen Antrag 
annehmen, der darauf abziele, das Recht auf 

friedliche Atomexplosionen auf die fünf Kern-
waffenländer (Indien betrachtet sich nicht als 
„Kernwaffenland") zu beschränken. In einer 
Welt, die so dringend die Entwicklung von 
Naturschätzen benötige, sei es unerläßlich, 
neue Technologien zu entwickeln: „Indien hat 
die industrielle Revolution verpaßt, beabsich-
tigt jedoch nicht, auch die technologische Re-
volution 11 zu verpassen." )

Daß Indien mit dieser Haltung nicht nur in der 
Dritten Welt Beifall erhält, zeigt die Erklä-
rung des französischen Politikers und Schrift-
stellers Andre Malraux am 18. November 1974 
in Neu Delhi, friedliche Atomexplosionen, 
wie sie Indien im Mai durchgeführt habe, sei-
en „überaus wünschenswert". Solche Explo-
sionen dienten der „Selbstverteidigung", 
wenn ein Land selbst kein O1 produziere. Mit 
der Einrichtung jedes Nuklearreaktors werde 
Indien eine Vielzahl seiner Kinder vor zu-
künftigen Hungersnöten bewahren. Das Risi-
ko radioaktiven Niederschlags schätzte Mal-
raux geringer ein als das Langzeitproblem der 
Beseitigung von nuklearem Abfall.

So haben sich seit dem Abschluß des NV- 
Vertrags neben die politischen, militärischen 
und sicherheitstechnischen Probleme in im-
mer stärkerem Maße, angestoßen durch die 
Olpreiskrise, die Themen Erzeugung von 
elektrischer Energie durch Atomreaktoren, 
die Konkurrenz vor allem der großen und 
mittleren Industrieländer um das atomare 
Energiegeschäft mit Rückwirkungen auf die 
Sicherheit vor unübersehbaren Betriebsunfäl-
len und Diebstahl mit erpresserischen Absich-
ten geschoben.

Nicht die 259. unterirdische Nuklearexplo-
sion, die die USA am 10. Juli 1974 in der Wü-
ste von Nevada zündeten, sondern die erste 
Explosion in Indien wirkte als Weltsensation. 
In den reichen Industrienationen wurde bis-
her kaum zur Kenntnis genommen, welche 
strategischen Überlegungen Indien daran 
knüpfte. Indien hatte sich während der Vor-
geschichte des NV-Vertrags intensiv um Ver-
mittlung zwischen den USA und der Sowjet-
union bemüht, mußte dann aber erleben, daß 
das amerikanisch-sowjetische Einverständnis 
über den NV-Vertrag gegen das Votum In-
diens zustande kam 12J. Subrahmanyam, Direk-
tor des indischen Instituts für Verteidigungs- 
Studien und Analysen, referiert die indische 
Position durchaus konsequent: „Es gibt wenig 

9) Indian & Foreign Review, New Delhi, Vol. 12, 
No. 5, 15. 12. 1974, S. 5.
10) Neue Zürcher Zeitung, 22. 11. 1974.

11) Monitor-Dienst der Deutschen Welle, Teil Asien, 
29. 10. 1974, nach „Press Trust of India".
12) Dietmar Rothermund, Indien und die Sowjet-
union, Tübingen 1968, S. 52.



Zweifel, daß die Verfasser des Atomsperrver-
trags und ihre fehlgeleiteten, vielleicht 
wohlmeinenden Anhänger den Vertrag auf 
eine internationale hierarchische Struktur 
gründeten, die dem Abkommen von Jalta ent-
sprach und einer strategischen Doktrin, die 
die Gültigkeit einer Theorie der Abschrek- 
kung in einer bipolaren Welt unterstellte. Die 
indische Versuchsexplosion und die dazuge-
hörige Erklärung der indischen Regierung — 
ob wir in Indien das so beurteilen oder nicht 
— fordert sowohl die Struktur als auch die 
Doktrin heraus. Indem wir eine Nuklear- 
Macht werden und nicht die damit verbunde-
nen Privilegien beanspruchen, haben wir die 
Nationen der Welt in eine gewisse Verwir-
rung gebracht. Wenn mehr Nationen’dasselbe 
tun, besteht die Gefahr nicht darin, daß Nu-
klearwaffen verbreitet werden, sondern darin, 
daß es den fünf ständigen Mitgliedern des 
Weltsicherheitsrates schwerfallen wird, wei-
terhin in der internationalen Hierarchie für 
sich eine privilegierte Stellung zu beanspru-
chen. In diese Lage haben sich die West-
mächte (gemeint wohl: Weltmächte, d. Verf.) 
selbst gebracht, die in die Nuklearenergie 
Prestige und in ihren Besitz den Status großer 
Macht investiert haben. Zweitens denunziert 
die indische Erklärung, daß dieses Land trotz 

der Durchführung einer Versuchsexplosion 
keine Absicht zur Produktion von Nuklear-
waffen hat, die Rolle der Nuklearwaffen und 
ihre militärische Verwendbarkeit. Diese De-
nunziation ist eine direkte Herausforderung 
der doktrinären Position der Nuklearmächte, 
die den Nuklearwaffen sowohl militärisch als 
auch politisch eine entscheidende Rolle zuzu-
messen sucht. Diese beiden Gesichtspunkte 
beunruhigen das Establishment der Welt-
mächte mehr als jegliche Besorgnis, Indien 
könne eine Nuklearwaffen-Macht wer-
den 13." )

Also doch ein sowjetisch-amerikanischer Ver-
trag zu Lasten Dritter, eine „atomare Kompli-
zenschaft“ (Kurt Georg Kiesinger), ein „Mor-
genthauplan im Quadrat" (Konrad Adenauer), 
„ein Versailles von kosmischen Ausmaßen“ 
(Franz Josef Strauß)? Oder ein vernünftiger 
Versuch, es nicht zu „atomarer Anarchie" 
kommen zu lassen; durch strenge Sicherheits-
vorschriften die Gefahren atomarer Unfälle 
bzw. Verbrechen möglichst auszuschließen, 
technologische und wirtschaftliche Macht zum 
Nutzen der Menschheit mit allen zu teilen, 
die zu einer internationalen atomaren Rechts-
ordnung mit gemeinsamem Vorteil bereit 
sind?

Der Inhalt des Vertrages

Am 1. Juli 1968 wurde der Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen in London, 
Moskau und Washington zur Unterzeichnung 
aufgelegt. Gleichermaßen verbindlich ist der 
Wortlaut in chinesischer, englischer, französi-
scher, russischer und spanischer Sprache. Zu 
den Unterzeichnern des ersten Tages gehören 
China (Taiwan), damals noch Mitglied des 
Weltsicherheitsrates, und die DDR. Die Bun-
desrepublik Deutschland leistete ihre Unter-
schrift am 28. November 1969. Der Vertrag 
trat am 5. März 1970 in Kraft, nachdem die 
drei Verwahrregierungen der Union der So-
zialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land sowie der Vereinigten Staaten von Ame-
rika und weitere 40 Unterzeichnerstaaten ihn 
ratifiziert und ihre Ratifikationsurkunden hin-
terlegt hatten.

„Für die Zwecke dieses Vertrags gilt als 
Kemwaffenstaat jeder Staat, der vor dem 
1. Januar 1967 eine Kernwaffe oder einen son-
stigen Kernsprengkörper hergestellt und ge-
zündet hat" (Artikel IX, 3) 14). Indien ist also 

13) Manuskript von K. Subrahmanyam (Institute of 
Defence Studies & Analyses) zur Verfügung ge-
stellt von der Indischen Botschaft in Bonn.
14) Deutscher Bundestag, Drucksache 7/994, S. 11.

im Sinne des NV-Vertrags kein Kernwaffen-
staat, weil es seinen „sonstigen Kernspreng-
körper" erst sieben Jahre später gezündet 
hat.

Die wesentlichen Bestimmungen enthalten die 
Artikel I und II:

(I) „Jeder Kernwaffenstaat, der Vertragspartei 
ist, verpflichtet sich, Kernwaffen und sonstige 
Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt 
darüber an niemanden unmittelbar oder mit-
telbar weiterzugeben und einen Nichtkern-
waffenstaat weder zu unterstützen noch zu 
ermutigen noch zu veranlassen, Kernwaffen 
oder sonstige Kernsprengkörper herzustellen 
oder sonstwie zu erwerben oder die Verfü-
gungsgewalt darüber zu erlangen.

(II) Jeder Nichtkernwaffenstaat, der Vertrags-
partei ist, verpflichtet sich, Kernwaffen und 



sonstige Kernsprengkörper oder die Verfü-
gungsgewalt darüber von niemandem unmit-
telbar oder mittelbar anzunehmen, Kernwaf-
fen oder sonstige Kernsprengkörper weder 
herzustellen noch sonstwie zu erwerben und 
keine Unterstützung zur Herstellung von 
Kernwaffen oder sonstigen Kernsprengkör- 
pern zu suchen oder anzunehmen. “
In ihrer dem Deutschen Bundestag am 
10. September 1973 zugeleiteten Denkschrift 
zum NV-Vertrag bestätigt die Bundesregie-
rung, die Einbeziehung des Begriffes „sonsti-
ge Kernsprengkörper" sei erforderlich gewe-
sen, weil „ein Kernsprengkörper, der für 
friedliche Zwecke bestimmt ist, als Waffe 
verwendet werden oder unschwer für eine 
solche Verwendung hergerichtet werden kann 
und weil beim gegenwärtigen Stand der Tech-
nik die Herstellung solcher Körper von der 
Herstellung von Kernwaffen nicht zu unter-
scheiden 15 ist" ) .
Um einen „sonstigen Kernsprengkörper* hat 
es sich am 18. Mai 1974 in der Wüste von Ra-
jasthan gehandelt. Kanada, ein Nichtkemwaf- 
fenstaat, Vertragspartei des NV-Vertrags seit 
dem 8. 1.1969, verfügt über einen hohen 
Standard der Nukleartechnologie. Zwischen 
Kanada und Indien bestanden seit den fünfzi-
ger Jahren Verträge über eine atomwissen- 
schaftliche Zusammenarbeit, und der Bau von 
zwei kanadisch-indischen Kernkraftwerken 
war auch ein Stück Marktstrategie für kana-
dische Nukleartechnik und Überschußproduk-
tion von Uran. Indien erklärte, auch mit sei-
ner unterirdischen Versuchsexplosion habe es 
die Abmachungen mit Kanada über friedliche 
Nutzung von Kernenergie nicht verletzt. Doch 
der kanadische Premierminister Pierre Trude-
au äußerte im Gespräch mit Bundesaußenmi-
nister Genscher die Sorge, daß Kanada bei 
der atomaren Zusammenarbeit mit Indien zu 
weit gegangen sei. Unter Hinweis auf die in-
dische Explosion sagte Trudeau, diese Zusam-
menarbeit wäre anders ausgefallen, wenn Ka-
nada die Folg 16en gekannt hätte ).

Kanadas Verhalten als technologisch kennt-
nisreicher Nichtkernwaffenstaat wird im NV- 
Vertrag nicht beschrieben — es gab weder 
Kernwaffen noch sonstige Kernsprengkörper 
oder Verfügungsgewalt darüber unmittelbar 
oder mittelbar weiter, aber es vermittelte 
Kenntnisse und Informationen, ohne die Indi-
en und seine hoch entwickelte Atomwissen-
schaft zwar nicht erfolglos geblieben wären, 
doch hätte der Zeitpunkt des Erfolgs wahr-
scheinlich später gelegen. Der NV-Vertrag

15) Deutscher Bundestag, Drucksache 7/994, S. 14.
16) Frankfurter Rundschau, 4. 3. 1975. 

verbietet den Vertragsstaaten nuklearwis-
senschaftliche Zusammenarbeit mit Staaten 
außerhalb des Vertrags nicht. Sanktionen ge-
gen Verstöße sieht der NV-Vertrag nicht vor. 
Wer sollte bei der Verhängung von Sanktio-
nen auch mächtiger sein als die Weltmächte? 
Die Tatsache, daß die USA Verwahrstaat des 
NV-Vertrags sind, hat Präsident Nixon und 
Außenminister Kissinger nicht davon abge-
halten, im Sommer 1974 sowohl Ägypten (Un-
terzeichnerstaat vom 1. 7. 1968, bisher ohne 
Ratifikation) als auch Israel je ein 600-MW- 
Kernkraftwerk anzubieten und so außerhalb 
des NV-Vertrages die Gefahr der Weiterver-
breitung von gefährlichem Plutonium zu erhö-
hen. Auch von einer Bereitschaft zur Reaktor-
lieferung an Ägypten durch die Sowjetunion 
war die Rede. Die USA haben damit unter Be-
weis gestellt, daß außerhalb des von ihnen 
abgeschlossenen NV-Vertrags und möglicher-
weise unter bilateralen Sicherheitsvorkehrun-
gen (einschließlich des Rücktransports ge-
brauchter Nuklearbrennstoffe) Vorteile der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie zu ha- 
ber sind. Wenn aber nukleare „Schwellen-
mächte“ wie Israel und Ägypten — Kontra-
henten in einem der brisantesten Spannungs-
gebiete der Welt — Unterstützung auf dem 
Gebiet nuklearer Technologie durch eine 
Großmacht erhalten können, die dies erklär-
termaßen zuvor nur unter der Bedingung zu 
leisten bereit war, daß der Empfängerstaat in 
die „geschlossene Gesellschaft" des NV-Ver- 
trags eintreten mußte, dann büßt die Zielset-
zung, der NV-Vertrag müsse universal sein, 
wesentlich an Glaubwürdigkeit ein — ganz 
abgesehen davon, daß die nukleare Eigen-
ständigkeit Israels auf Zusammenarbeit mit 
dem erklärten Nicht-Vertrags-Staat Frank-
reich gegründet worden ist.

Als Hauptmotiv des NV-Vertrages nennt die 
Bundesregierung: „Je mehr Staaten Kernwaf-
fen besitzen, desto unvorhersehbarer sind die 
Folgen für die internationale Sicherheit. Jeder 
zusätzliche Staat, der über Kernwaffen ver-
fügt, ist — so verantwortungsbewußt seine 
Regierung auch sein mag — ein weiteres Zen-
trum unabhängiger Entscheidungen über die 
Verwendung solcher Waffen. Die internatio-
nalen Beziehungen werden dadurch schwieri-
ger und gefahrvoller; die Intensität der ge-
genseitigen Bedrohung nimmt zu. Es soll da-
her angestrebt werden, daß möglichst viele 
Nicht-Kernwaffen-Staaten auf Herstellung 
und Erwerb und alle Kernwaffen-Staaten auf 
die Weitergabe von Kernwaffen verzich-
ten.' 17)

17) Deutscher Bundestag, Drucksache 7/994, S. 13.



Artikel V des NV-Vertrags soll einen Aus-
gleich für die Verpflichtung der Nichtkern- 
waffenstaaten schaffen, Kernsprengkörper 
auch für friedliche Zwecke nicht zu erwer-
ben: er sichert ihnen zu, daß sie trotz dieses 
Verzichts die möglichen Vorteile aus der 
friedlichen Anwendung von Kernexplosionen 
nicht verlieren werden. Für einem Nichtkern- 
waffenstaat zur Verfügung gestellte Kern- 
sprengdienste sollen möglichst niedrige Ge-
bühren erhoben werden. Die Genfer Uberprü- 
fungskonferenz könnte zeigen, ob derartige 
Kernsprengdienste durch die Nuklearmächte 
bereits geleistet worden sind. Im Hinblick auf 
die eigene Nutzung arbeitet die amerikanische 
Atomenergie-Behörde an einem Plan, wonach 
täglich in einer 1,6 Kilometer tiefgelegenen 
Höhle unter einer Salzschicht zwei Wasser-
stoffbomben gezündet werden sollen. Damit 
soll durch einen Schacht Dampf zum Antrieb 
einer Turbine mit einer Leistung von rund 
2 000 MW gewonnen werden. Das radioaktive 
Risiko ist umstritten. Der indische Atomwis-
senschaftler S. K. Ghosh hat daran erinnert, 
daß bis Ende 1971 die Sowjetunion 17 fried-
liche Nuklearexplosionen und die USA 14 
durchgeführt haben, um die Produktion nahe-
zu erschöpfter Olfeider zu steigern oder bren-
nende Gasbohrlöcher zu schließen. Die USA 
hätten z. B. im Mai 1973 drei 30-Kilotonnen- 
Sprengsätze innerhalb des „Rio Blanco Pro-
jekts" (Nord-Ost-Colorado) bei der Erschlie-
ßung tiefliegender Naturgas-Vorräte gezündet. 
Eines der Probleme dabei

18
 sei die Beherrschung 

von Radioaktivität in diesem Naturgas ) . Die 
Sowjetunion hat 1971 mit drei Nuklearspreng-
sätzen einen 800 Meter langen Graben herge-
stellt als Versuch für einen etwa 110 Kilometer 
langen Kanal zwischen den Flüssen Petschora 
und Wolga, durch den sonst in das Barents-
meer fließende Wassermassen in das Kaspische 
Meer geleitet werden sollen, um dessen seit 
1930 um 2,5 Meter gesunkenen Spiegel wieder 
anzuheben. Nach sowjetischen Angaben kann 
der Kanal mit etwa 250 Atombomben von 100 
bis 200 Kilotonnen Sprengkraft ohne radioak-
tive Gefahr hergestellt werden19).

18) S. K. Ghosh (Institute for Defence Studies & 
Analyses), India and peaceful nuclear Explosives, 
Manuskript nach „Foreign News & Features“, zur 
Verfügung gestellt von der Indischen Botschaft in 
Bonn.
19) Atombomben sollen das Kaspische Meer retten, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. 3. 1975.

20) Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, 64. Sit-
zung am 8. 11. 1973, Protokoll S. 3708 (D).

Die Bundesrepublik hat 1954 anläßlich ihres 
Beitritts zum WEU-Vertrag (also innerhalb ih-
res West-Bündnisses) auf die Herstellung nu-
klearer, bakteriologischer und chemischer Waf-
fen verzichtet. Während der erbitterten Debat-

ten in den 50er und 60er Jahren über atomare 
Rüstung der Bundeswehr haben von der CDU/ 
CSU geführte Bundesregierungen mehrfach 
erklärt, die Bundesrepublik strebe keine na-
tionale Verfügungsgewalt über Kernwaffen 
und keinen nationalen Besitz von Kernwaffen 
an. Damit war aber noch nichts über west-
deutsche nukleare Beteiligung innerhalb ei-
nes westeuropäischen Sicherheitssystems 
nach französischen Vorstellungen oder inner-
halb der NATO gesagt. Gegenüber einer sol-
chen kollektiven Lösung konzentrierte sich 
das sowjetische Mißtrauen auf die militäri-
sche und industrielle Potenz der Bundesrepu-
blik im Rahmen ihrer Bündnispolitik.

Das Ausscheiden Frankreichs aus der Westal-
lianz, die beginnenden Verhandlungen über 
Entspannung zwischen der Sowjetunion und 
den USA trugen zu der prinzipiellen Verstän-
digung zwischen Präsident Johnson und Au-
ßenminister Gromyko im Oktober 1966 über 
die Grundzüge des NV-Vertrags bei. Dieser 
Vertrag eröffnete, wie schon erwähnt, die 
Möglichkeiten der Brandtschen Ostpolitik mit 
den Verträgen von Moskau und Warschau 
sowie dem Grundvertrag mit der DDR. Die 
beiden deutschen Staaten wurden Vollmit-
glieder der Vereinten Nationen.

Im September 1971 wurde das amerikanisch-
sowjetische Abkommen zur Verminderung 
der Gefahr unbeabsichtigter Kernwaffenkrie-
ge abgeschlossen. Ihm folgten im Mai 1972 
zwei Verträge über die Begrenzung von Sy-
stemen zur Abwehr ballistischer Raketen und 
die Begrenzung von strategischen Offensiv-
waffen, ferner die Grundsatzerklärung über 
die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen, 
im Juni 1973 das Abkommen zur Verhütung 
eines Atomkrieges. Uber all diese Verträge 
und Abkommen sagte Bundesaußenminister 
Scheel vor dem Parlament: „Diese Vereinba-
rungen haben mit dem Nichtverbreitungsver-
trag eines gemeinsam: Die Vereinigten Staa-
ten zogen darin schrittweise Folgerungen aus 
der Tatsache, daß sie gewisse Verantwortun-
gen und Interessen mit der Sowjetunion tei-
len, ob sie es wollen oder nicht, als zwangs-
läufige Folge der Fähigkeit beider, einander 
mit thermo-nuklearen Waffen zu vernich-
ten.“ 20 ). Weitere Zusammenhänge bestehen 
mit der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (KSZE) und den Wiener 
Gesprächen über eine beiderseitige, ausgewo-
gene Truppenverminderung in Mitteleuropa 
(MBFR).



In den sechs von der Sowjetunion kommen-
tarlos zur Kenntnis genommenen amerikani-
schen Interpretationen heißt es, der NV-Ver-
trag behandle nicht alliierte Konsultationen 
und Planungen über nukleare Verteidigung, 
solange daraus keine Weitergabe von Kern-
waffen oder der Verfügungsgewalt darüber 
resultiere, er behandle auch nicht Regelungen 
über die Dislozierung von Kernwaffen auf al-
liiertem Hoheitsgebiet. „Und er behandelt 
nicht das Problem der europäischen Einheit 
und würde die Rechtsnachfolge eines neuen 
föderierten europäischen Staates in den Nu-
klearstatus eines seiner schon vorher vorhan-
denen Bestandteile (Großbritannien bzw. 
Frankreich, d. Verf.) nicht ausschließen. Ein 
neuer föderierter Staat müßte die Kontrolle 
über alle Aufgaben im Bereich seiner äußeren 
Sicherheit ausüben, einschließlich der Vertei-
digung und aller die äußere Sicherheit betref-
fenden außenpolitischen Angelegenhei-
ten.“ 21 )
Bereits im Frühjahr 1967 hat die Bundesregie-
rung auf Einzelheiten des NV-Vertrags nach-
haltig Einfluß genommen. Durch Veränderun-
gen der Vertragssprache und durch Interpre-
tationen versuchte sie, folgende Maßstäbe an-
zuwenden: „ungehinderte Nutzung der Kern-
energie zu friedlichen Zwecken; deutliche 
Verbindung zu allgemeiner Abrüstung; Ge-
währleistung der Sicherheit; keine Beein-
trächtigung regionaler — in 

22
unserem Falle 

europäischer — Einigungsbestrebungen" ).
Wegen der beträchtlichen wirtschaftlichen In-
teressen im Zusammenhang mit der friedli-
chen Nutzung der Kernenergie hat die Bun-
desregierung ferner bei den Vertragsverhand- 
lungen „ein besonderes Augenmerk darauf 
gelenkt, Forschung, Entwicklung und friedli-
che Nutzung der Kernenergie vor Ri
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bewahren" ) und die Ausgestaltung der Kon-
trolle im Rahmen von EURATOM und IAEO 
zu beeinflussen. Gegenüber Befürchtungen 
einzelner Oppositionsabgeordneter hat die 
Bundesregierung klargestellt, ein nukleares 
Forschungsvorhaben könne, solange es fried-
lichen Zwecken dient, nicht mit dem Argu-
ment als vertragswidrig bezeichnet werden, 
die Ergebnisse könnten auch für unerlaubte 
militärische Zwecke benutzt werden.

Spaltbares Material erhielt die Bundesrepublik 
einstweilen über die Versorgungsagentur der 
EURATOM aus den USA auf Grund einer 
„rule of reason" in Erwartung der Ratifizie-
rung des Verifikationsabkommens, denn an 

!21) Deutscher Bundestag, Drucksache 7/994, S. 17.
22) S. Fußnote 21.
23) Deutscher Bundestag, Drucksache 7/994, S. 20. 

sich wären diese Lieferungen durch den NV- 
Vertrag verboten. Beträchtliche Verärgerung 
äußerte die EG-Kommission dennoch über den 
einseitigen Beschluß der US-amerikanischen 
Kernenergie-Agentur, von Ende März 1975 an 
keine weiteren Ausfuhrgenehmigungen für 
Kernreaktoren oder Teile davon sowie für 
den notwendigen Brennstoff (angereichertes 
Uran) zu erteilen. Bundesforschungsminister 
Matthöfer hat darauf hingewiesen, die deut-
schen Reaktoranlagen seien „in vollem Um-
fang“ von US-Lieferungen abhängig. Bevor es 
zu außenpolitischen Folgen kam, wurden die 
Lieferungen wieder aufgenommen. Der Vor-
fall hat den westeuropäischen Vertragspart-
nern ihre Abhängigkeit eindrucksvoll vor 
Augen geführt und sie auf Liefermöglichkeiten 
für angereichertes Uran durch die Sowjetunion 
(geplanter Lieferanteil an Bezügen der Bundes-
republik 1977 bis- zu 49 Prozent) verwiesen. 
1979 sollen 20 Prozent des Bedarfs der Bundes-
republik durch die deutsch-britisch-niederlän-
dische Uran-Anreicherungsanlage Almelo ge-
deckt werden. Zur Überwindung von Engpäs-
sen bei der Uranversorgung hat neuerdings 
Südafrika der Bundesregierung die Lieferung 
geeigneter Kernbrennstoffe angeboten24 ).

24) Brüssel kritisiert die USA, in: Kölner Stadt- 
Anzeiger, 12./13. 4. 1975; Matthöfer: Versorgung 
mit Uran gesichert, in: Stuttgarter Zeitung, 14. 4. 
1975; vgl. Kurt Rudzinski: Das Uran bringt Schwie-
rigkeiten. Vorräte, Kosten, Bedarf, das Brüten und 
die Sicherheit der Reaktoren, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 17. 4. 1975; Südafrika bietet Bonn 
Uranlieferungen an, in: Süddeutsche Zeitung v. 
22. 4. 1975.
25) Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, 81. Sit-
zung am 20. 2. 1974, Protokoll S. 5287 (D).

Solange die Kontrollmaßnahmen nicht ein-
heitlich sind, z. B. Frankreich vor den Verein-
ten Nationen lediglich zugesichert hat, sich, 
obwohl nicht NV-Vertragspartei, an den NV- 
Vertrag zu halten, im übrigen aber zugestan-
den erhielt, selbst entscheiden zu können, 
welche Anlagen es den Sicherungsmaßnah-
men EURATOM unterstellen will und wel-
che nicht; solange Japans Vorstellungen über 
Kontrollen nicht eindeutig geklärt sind, sind 
Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der 
westdeutschen Industrie vor allem auf dem 
Exportsektor nicht ausgeschlossen. Im Deut-
schen Bundestag bestätigte allerdings der 
Parlamentarische Staatssekretär Moersch, die 
Bundesregierung sei davon überzeugt, daß 
„unserer Kernindustrie aus der Annahme des 
NV-Vertrags keine nennenswerten Nachteile 
erwachsen können". Die wichtigsten Konkur-
renten auf dem Weltmarkt seien an die Ex-
portregelungen des NV-Vertrags gebun-
den25 ). Eine Probe aufs Exempel steht bevor: 



Nach Presseberichten ist die im Oktober 1974 
in Moskau vereinbarte Lieferung eines Kern-
kraftwerks Modell Biblis A mit 1 200 MWe 
durch die Mülheimer Firma Kraftwerkunion 
(KWU) auf sowjetischen Boden bei Kalinin-
grad (Königsberg) in Gefahr, weil die Bundes-
republik entsprechend dem NV-Vertrag an 
IAEO-Kontrollen gebunden ist, die Sowjetuni-
on als Kernwaffenstaat eine Kontrolle über 
den Verbleib nuklearen Materials auf eige-
nem Boden aber nicht zu dulden braucht. Bei 
Lieferung aus Großbritannien oder den USA, 
die ebenfalls Kernwaffenstaaten sind, würde 
sich das Kontrollproblem erübrigen. Ein Kon-
kurrenzkampf damit günstiger gestellter an-
gelsächsischer Lieferanten mit der deutschen 
KWU wird vermutet, zumal die KW.U schon 
früher bei Angeboten in Spanien und Finn-
land den kürzeren zog, nachdem US-Lieferan-
ten erfolgreich geltend gemacht hatten, die 
Bundesrepublik könne wegen des NV-Ver- 
trags die Versorgung der Reaktoren mit ange-
reichertem Uran 26 nicht garantieren ).

Im Ratifikationsverfahren des Bundestages 
brachte eine Minderheit von Oppositionsab-
geordneten ferner vor allem zwei Befürchtun-
gen vor: der NV-Vertrag könne in dem Sinne 
fehlinterpretiert und mißbraucht werden, »als 
ob er Nichtmitgliedern des Atlantischen 
Bündnisses und der Europäischen Gemein-
schaft (hier ist vor allem die Sowjetunion ge-
meint, d. Verf.) eine Mitsprache in Fragen der 
westlichen Sicherheitsstruktur und der vertei-
digungspolitischen Einigung Europas einräu-
me“, also ein Hindernis für die „europäische 
Option" sei. In der Debatte über die Ratifi-
zierung des NV-Vertrags und des Verifikati-
onsabkommens (EG-Staaten außer Frankreich 
und Großbritannien mit EURATOM und IAEO) 
hat der CDU-Abgeordnete Birrenbach den 
NV-Vertrag als einen „ungleichen Vertrag" 
bezeichnet, „der die Welt in nukleare und 
nichtnukleare Mächte aufteilt, und zwar nach 
Kriterien ..., deren Berechtigung für eine un-
beschränkte Zeitdauer des V
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ertrages höchst 

zweifelhaft ist." )

Die Mehrheit des Auswärtigen Bundestags- 
ausschusses befürchtete für den Fall einer Ab-
lehnung des NV-Vertrages, daß „eine Gefähr-
dung unserer außenpolitischen Situation, 
auch wohl unserer sicherheitspolitischen 

26)  Frankfurter Rundschau, 26. 2. 1975; Deutschland- 
Union-Dienst der CDU/CSU vom 3. 3. 1975 mit 
Stellungnahme des MdB Christian Lenzer (CDU); 
Stuttgarter Zeitung, 4. 3. 1975; International Herald 
Tribune, 7. 10. 1974.
27) MdB Birrenbach (CDU), s. (20), S. 3711 (D).
28) MdB Bangemann (FDP), s. (25), S. 5267 (D).

Lage, eintreten kann" 28 ). „Wir würden uns 
außenpolitisch in die Isolierung drängen. Die 
Unterstützung durch die Verbündeten, die wir 
für unsere Außenpolitik brauchen, würde re-
duziert.“ 29)  „Der NV-Vertrag ist ein wichti-
ger Baustein der Entspannungspolitik. Die 
Nichtratifizierung würde das Ende der Ent-
spannungspolitik zumindest für die Bundesre-
publik Deutschland bedeuten... Die Sicher-
heit der Bundesrepublik beruht auf der ameri-
kanischen Nukleargarantie und darauf, daß 
die Vereinigten Staaten mit Truppen in Euro-
pa anwesend sind."30) Der FDP-Bundestags- 
fraktionsvorsitzende Mischnick sagte in der-
selben Bundestagsdebatte: „Ich bin fest über-
zeugt, daß eine Ablehnung des. Atomwaffen-
sperrvertrages erhebliche Zweifel an unserer 
Bündnisbereitschaft und an unserer Bündnis-
fähigkeit insbesondere bei den Vere
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inigten 

Staaten wecken würde." ) Der Abgeord-
nete Wischnewski warnte, in dieser wichti-
gen Frage dürfe die Bundesrepublik nicht „in 
eine weltweite Isolie
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rung geraten", es gehe 
darum, hier mit dem wichtigsten Verbündeten, 
den USA, übereinzustimmen ).

29) MdB Pawelczyk (SPD), s. (25), S. 5272 (D).
30) MdB Pawelczyk (SPD), s. (25), S. 5273 (B).
31) MdB Mischnick (FDP), s. (25), S. 5276 (A).
32) MdB Wischnewski (SPD) s. (25), S. 5278 (D).

33)  Pari. Staatssekretär Moersch, s. (25), S. 5288 (D).

Im Zusammenhang mit realen Einschätzungen 
der Lage, in der sich die Bundesrepublik be-
finde, hat der Parlamentarische Staatssekretär 
Moersch sich auf Äußerungen des damaligen 
Außenministers Scheel berufen: „Keine sou-
veräne Regierung wird sich die letzte Ent-
scheidung über den Einsatz von Nuklearwaf-
fen auch nur teilweise aus der Hand nehmen 
lassen, während ein gemeinsamer Oberbefehl 
über die konventionellen Streitkräfte gerade-
zu unerläßl 33ich ist." )

Aus all diesen Zitaten zur tatsächlichen Lage 
der Bundesrepublik läßt sich schließen, daß 
wirkliche Souveränität bisher aus der unein-
geschränkten Verfügungsgewalt über Nukle-
arwaffen erwuchs (zum Ausdruck gebracht 
durch die ständige Mitgliedschaft einschließ- 
liehe Vetorecht im Weltsicherheitsrat der UN) 
und daß eine Mittelmacht wie die Bundes-
republik für ihre erheblichen wirtschaft-
lichen und wissenschaftlich-technischen In-
teressen an der Versorgung mit Kernma-
terial und internationaler Wettbewerbsfähig-
keit im Atom-Geschäft den Preis einer „frei-
willigen" Unterordnung unter die NV-Ab- 
machungen zwischen den beiden Weltmäch-
ten zahlt, allerdings auch in der vernünf-
tigen Erkenntnis Fritz Erlers: „Die Atom-
waffen bekommt man nicht mehr aus der



Welt. Deshalb müssen sie unter Kontrolle ge-
halten wer 34den." )
Diese Kontrolle kann nur von denen gewähr-
leistet werden, die die Macht dazu haben. Die 
Unterzeichnerstaaten waren jedoch nicht in 
der Lage, dem NV-Vertrag Universalität zu 
verschaffen. Das stellt die Verwirklichung 
seiner Ziele und damit die Kontrolle über das 
atomare Chaos in Frage. In diesem Sinne 
spricht die Bonner Opposition von einem ,un-

gleichen Vertrag', äußerte Ihr Sprecher Car-
stens über den NV-Vertrag: „Er gibt den Na-
tionen, die Kernwaffen besitzen, im wesentli-
chen alle Rechte, und er erlegt den Nationen, 
die keine Kernwaffen besitzen, im wesentli-
chen alle Pflichten auf." 34a)

Der NV-Vertrag wurde im Deutschen Bundes-
tag am 20. Februar 1974 mit 355 gegen 90 
Stimmen angenommen, das Verifikationsab-
kommen erhielt 444 Ja-Stimmen.

Gefahren der Verbreitung von

Den NV-Vertrag haben bisher 94 Staaten rati-
fiziert, 12 weitere haben unterzeichnet bzw. 
sind beigetreten, ohne ratifiziert zu haben. Die 
hohe Zahl ist nur scheinbar eindrucksvoll: vom 
Unterzeichnerstaat Vatikan geht keine reale 
Nuklear-Gefahr aus. Nicht beteiligt haben sich 
am NV-Vertrag Frankreich, die Volksrepublik 
China und Indien. Uber Israel wird vermutet, 
daß es seit längerem in der Lage ist, Nuklear-
explosionen zu zünden. Potentielle Kernwaffen- 
staaten, die ebenfalls außerhalb des NV-Ver- 
trags stehen, sind Argentinien, Brasilien, Süd-
afrika, Spanien. „Schwellenstaaten", die tech-
nisch bereits im „Nuklear-Club“ sein könnten, 
jedoch den NV-Vertrag vor einer möglichen 
Nuklearexplosion ratifiziert haben, sind Ka-
nada, Belgien, die Bundesrepublik und Italien. 
Staaten, die in naher Zukunft zu Nuklearex-
plosionen in der Lage sein werden und NV- 
Vertragspartner sind: Australien, DDR, Iran, 
Norwegen, Österreich, Schweden, Tschecho-
slowakei, Taiwan. Zu dieser Gruppe gehören 
als Staaten, die unterzeichnet, aber nicht rati-
fiziert haben: Japan und die Schweiz, und au-
ßerhalb des NV-Vertrags: Pakistan. Nichtmit-
glieder des NV-Vertrags sind Algerien, Chile, 
Kuba, Portugal, Saudi-Arabien.
Die Kosten für die bloße Herstellung von 
Kernwaffen wären kein Hindernis auch für 
weniger entwickelte Länder. Der amerikani-
sche Experte Mason Willrich schätzt, daß die 
Fabrikationsanlagen für jährlich 10 Kern-
sprengköpfe rund 8 Millionen Dollar kosten. 
Für jeden Sprengkörper von 20 Kilotonnen 
wären weniger als 15 Millionen Dollar aufzu-
wenden, nicht gerechnet die Kosten für das 
spaltbare 35 Material ). Die Schwierigkeiten 
bei der Herstellung spaltbaren Materials ha-
ben bisher die rasche Ausbreitung der Nukle- 
ar-Technologie verhindert. Das natürlich vor- 

“) Zit. nach (25), S. 5272 (D). 
M34a) Zit. nach (25), S. 5280 (D).
35) Time, 9. S. 1974.

Kernwaffen und Nukleartechnologie

kommende Uran enthält nur 0,7 Prozent Uran 
235. Es muß zu friedlicher oder kriegerischer 
Verwendung auf 90 Prozent angereichert wer-
den, was in herkömmlichen Leichtwasserreak-
toren erhebliche Mengen von Wasser und 
Elektrizität erfordert. Eine erhebliche Verbilli-
gung und Vereinfachung des Verfahrens ist 
jedoch für die 80er Jahre abzusehen. Grundla-
ge für die indische Versuchsexplosion im Mai 
1974 war Plutonium als Nebenprodukt von 
uranbetriebenen Kernkraftwerken. Eine be-
sondere Rolle wird künftig Thorium spielen, 
wovon Indien die größten Reserven der Welt 
besitzt. Die Gas-Zentrifugen-Methode wird 
wesentlich billigeren Kernbrennstoff bereit-
stellen. Plutonium als Abfallprodukt von 
Spaltungsprozessen in Kernkraftwerken wird 
zahlreichen Ländern als Ausgangsmaterial für 
Kernwaffen zur Verfügung stehen.

Der Kernreaktor, den die USA Ägypten bauen 
helfen wollen, könnte Plutonium für den Bau 
von jährlich zehn Bomben abwerfen. Bei Ver-
wirklichung der israelischen Pläne für nu-
kleare Meerwasser-Entsalzung könnten aus 
dem entsprechenden Plutonium-Abfall jähr-
lich 50 Bomben hergestellt werden.

Die veröffentlichten Angaben über Reaktoren 
und Kernkraftwerke sind widersprüchlich. So 
soll es nach IAEO-Angaben Ende 1973 in der 
Welt in 17 Ländern 167 Kernkraftwerke (z. T. 
Versuchsanlagen) mit einer installierten Ka-
pazität von 60 907 Megawatt gegeben haben. 
1979 sollten 344 Kernkraftwerke in 24 Län-
dern eine Kapazität von 207 607 Megawatt be-
sitzen. Der Anteil an der gesamten Stromer-
zeugung soll von 1973 bis 1979 von etwa 5 
Prozent auf 21 Prozent ansteigen36 ). Nach 
anderen Angaben, die sich ebenfalls auf die 
IAEO berufen, soll sich die Zahl der Kern-
kraftwerke außerhalb der LISA (die USA ver-

36) Der Fischer Weltalmanach 1975, Frankfurt/M. 
1974, S. 319.



fügen über 55 von derzeit 124 mit 32 000 Me-
gawatt Leistung) bis 1980 auf 244 mit 125 000 
Megawatt erhöhen. Gut die Hälfte des Zu-
wachses werde auf jene Entwicklungsländer 
entfallen, die sich für Kernenergie interessie-
ren, seit sie Schwierigkeiten haben, ihre 
Olimporte zu bezahlen37 ). Nach Angaben von 
„Time* gibt es bereits 532 Strom produzieren-
de oder Forschungs-Reaktoren in Betrieb oder 
im Bau in 33 Ländern38 ). Der amerikanische 
Senator Adlai E. Stevenson III (Illinois) 
schätzt, daß heute bereits 500 Nuklear-Reak- 
toren in 45 Ländern in Betrieb seien und daß 
bis 1985 eine Vervierfachung dieser Zahl zu 
erwarten sei. 1980, so wird geschätzt, werden 
die Reaktoren 300 000 bis 450 000 kg. Pluto-
nium produziert haben. 5 oder 6 kg davon ge-
nügen für 10 bis 20-Kilotonnen-Bomben,
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 wie 
sie über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen 
worden sind ) .

37) Perspektiven der Nuklearstrategie, in: Neue 
Zürcher Zeitung, 25. 9. 1974.
38) Time, 9. 9. 1974.

Adlai E. Stevenson III, Nuclear Reactors:
America must act, in: Foreign Affairs, Vol. 53/1,
October 1974, S. 64.
39a) Zitat Filbinger s. Das Parlament, 19. 4. 1975.
Vgl. Rudolf Eberle: Demokratie im Test. Kernener-
gie für die Welt von morgen, in: Die Zeit, 18. 4. 
1975. Industriefreundlich: Franz Wauschkuhn, Wie 
gefährlich ist die Atomenergie?, in: Die Welt, 19. 4. 
1975; Hannes Alfven, Am Anfang war die Bombe, 
in: Forum Vereinte Nationen, Zeitschrift für inter-
nationale Entwicklung, Genf, April 1975, mit Kon-
troverse gegen Edward Teller, Teufelspakt mit 
dem Atom, in: Forum Vereinte Nationen, Genf, De-
zember 1974.

Kernenergie — eine Antwort auf die Olpreis-
krise?

Der Bau von immer mehr Kernkraftwerken 
hat in den Industriestaaten die Öffentlichkeit 
alarmiert. Wissenschaftler haben eindringlich 
auf nicht völlig gelöste Sicherheitsprobleme 
beim Betrieb von Kernreaktoren hingewiesen, 
Ökologen haben die Bevölkerung in ebieten 
mobilisiert, in denen Reaktoren gebaut wer-
den sollen. Während der baden-württember-
gische Ministerpräsident Filbinger im Bonner 
Bundesrat erklärte: „Alle Welt ist sich darin 
einig, daß es in den nächsten Jahrzehnten 
keine realistische Alternative zur Kernener-
gie gibt", begründet der schwedische Physik- 
Nobelpreisträger Hannes Alfven derartige 
Thesen als Ergebnis „einer falsch geführten 
Forschungspolitik" und als eine „Krise des po-
litisch-wissenschaftlichen Systems der Ener- 
gieverteilung". Global und auf lange Sicht sei 

die Kernenergie überflüssig, schlimmer: sie 
gefährde die Menschheit aufs schwerste 39a).

In Schweden äußerten »ich nach einer Mei-
nungsumfrage zwei Drittel der Bevölkerung 
gegen das Nuklear-Programm der Regie-
rung. Der Regierungsplan sieht 24 Reak-
toren vor, die bis 1990 gebaut werden sollen. 
Gegenwärtig stehen vier, sechs weitere sind in 
Bau und einer ist geplant. Nach Ankündigung 
des Ministerpräsidenten Palme sind bis 1985 
insgesamt 13 Reaktoren vorgesehen. Eine hef-
tige Parlamentskontroverse ist im Gange. In 
den Niederlanden hat ein prominenter wis-
senschaftlicher Regierungsberater seine Sorge 
über das Plutonium-Problem geäußert. In 
Frankreich haben 400 Wissenschaftler, Inge-
nieure und Techniker an die Bevölkerung ap-
pelliert, gegen den Bau von Kernkraftwerken 
Widerstand zu leisten, solange man kein kla-
res Bild von den Risiken und Folgen des 
atomaren Regierungsprogramms habe. Die 
Proteste gegen ein großes Kernkraftwerk in 
Flamanville/Normandie (dessen Bürgermehr-
heit inzwischen zustimmte) gipfelten im Vor-
wurf von Demonstranten, der Staat betreibe 
„Elektrofaschismus“. Frankreich besaß im 
Herbst 1973, vor der Olpreiskrise, 8 Kern-
kraftwerke, die für 3 Prozent des nationalen 
Stromverbrauchs aufkamen. 66 Prozent der 
Elektrizitätserzeugung beruhten auf Olbasis, 
der Rest kam aus Kohle- oder Gasverarbei-
tung sowie Wasserkraft. 1974 kündigte der 
damalige Premierminister Pierre Messmer ein 
Bauprogramm für 50 Reaktoren bis 1985 an, 
womit 30 Prozent (nach anderen Angaben 25 
Prozent) des Energiebedarfs gedeckt werden 
sollten40 ), in der Bundesrepublik sind die 
Vergleichszahlen bis 1985 16 Prozent, in den 
USA 13 (nach anderen Angaben 30) Prozent, 
in Italien 10 Prozent, in Japan 8 Prozent, in 
Großbritannien 6 Prozent. Im Jahre 2000 
könnten nach Angaben Messmers sogar 200 
französische Kernkraftwerke in Betrieb sein. 
Inzwischen dürften die amtlichen Pläne auf 
etwa 45 Kernkraftwerke bis 1985 reduziert 
sein 41 ).

Das Institut für Energiewirtschaft und Ener-
gierecht in Grenoble hält nuklear produzierte 
Elektroenergie mit Elektroenergie auf Ölbasis 
nur für konkurrenzfähig, wenn der ülpreis 
zwischen 5,75 und 8 Dollar pro Barrel liegt 
anstatt der 2,80 Dollar, die die französische 
Regierung ihrer Entscheidung zugrunde legte. 
Um aber Olbrennstoff für industrielle Zwecke 
oder Hausbrand durch Elektrizität zu erset-
zen, nennt das Institut 19 Dollar bzw. 27 Dol-
lar pro Barrel. Amerikanische und sowjetische 

40) The Economist, 8. 3. 1975, S. 89; 12. 4. 1975, 
S. 71; Kölner Stadt-Anzeiger, 10. 4. 1975.
41) International Herald Tribune, 21. 3. 1975.



Wissenschaftler haben unabhängig voneinan-
der ein Verfahren zur Gewinnung von Ura- 
nium 235 mit Hilfe von Laser-Strahlen ent-
wickelt, das die Atomenergie-Erzeugung er-
heblich verbilligen könnte. Einem Energieauf-
wand im Werte von 1 000 Dollar bei der Ge-
winnung des Isotops Schwefel 34 nach her-
kömmlichen Verfahren steht nach dem neuen 
Verfahren ein Energieaufwand von nur 0,40 
Dollar gegenüber42 ).

45) Ehrgeizige Nuklearpläne Brasiliens, in: Neue 
Zürcher Zeitung, 19. 2. 1975.
46) Nachrichten aus Iran, Nr. 16, 1. 4. 1975.
«) Die Welt, 6. 3. 1975; dpa 260 vom 23. 2. 1975;
International Herald Tribune, 13. 3. 1975, 17. 3. 1975.

Die amerikanische Atomindustrie befindet 
sich gegenwärtig in einer Krise. Im vergange-
nen Jahr war sie mit einem beträchtlichen 
Absatzrückgang im Reaktoren-Export, mit Fi- 
nanzierungs- und Sicherheitsproblemen kon-
frontiert. Verweigerung von Genehmigungen 
für Kernkraftwerksbau, Erfolg von Bürgerini-
tiativen für Umweltschutz und technische Pan-
nen blieben nicht ohne Auswirkungen auf 
die Hauptabnehmer in Frankreich, Schweden, 
der Bundesrepublik und den Niederlanden. 
Großbritannien und Kanada blieben derartige 
Schwierigkeiten dank eigener Technologie bis-
her er 43spart ).

.Schwellenmächte* außerhalb des Vertrags

Außer Israel, dem der Eintritt in den „Nukle- 
ar-Club" schon seit längerem zugetraut wird, 
und Südafrika, das man im Besitz bisher er-
folgreich geheimgehaltener Herstellungsver-
fahren vermutet, sind Argentinien und Brasi-
lien wichtige „Schwellenmächte", die außer-
halb des NV-Vertrags stehen. Zwischen Brasi-
lien und Indien gibt es seit 1968 ein Abkom-
men über den Austausch nuklearwissen-
schaftlicher Informationen. Nach Zeitungsbe-
richten hat der indische Botschafter in Brasili-
en drei Tage nach der indischen Versuchsex-
plosion gesagt: „Mein Land ist bereit, seine 
brasilianischen Freunde mit der Technol
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ogie 
zu versehen, die es ihm ermöglichte, die 
Atombombe zu bauen“ ). Seit zwischen dem 
brasilianischen Militärregime und der chileni-
schen Militärdiktatur enge Zusammenarbeit 
vereinbart wurde, ist auch Zusammenarbeit 
auf atomarem Gebiet nicht ausgeschlossen. 
Im Oktober 1974 teilte die chilenische Atom-
energie-Kommission mit, sie habe eine erfolg-
reiche kontrollierte Kettenreaktion durchge-
führt.

" Energiesparendes Verfahren zur Uranium-Ge- 
winnung, in: FAZ v. 26. 4. 1975.

") Nigel Hawkes, Atomic power hits trouble, in: 
The Observer, 23. 2. 1975; vgl. NUCLEAR PLANT 
SCARE, in: The Observer, 30. 3. 1975.
) Hugh O'Shaughnessy, India helps Latin America 

to join the nuclear club, in: The Observer, 27. 10. 
1974.

Zehn Tage nach der Indischen Versuchsexplo-
sion trafen Indien und Argentinien ein Ab-
kommen über atomwissenschaftlichen Aus-
tausch. Argentinien verfügt über Uran vor-
kommen in den Anden. Brasilien dagegen be-
sitzt nach Indien die zweitgrößten Thorium- 
Reserven der Welt. Wie Indien erklärt auch 
Brasilien, es strebe die Nutzung der Nuklear-
energie nur zu friedlichen Zwecken an. Dies 
habe es durch Beitritt zum Vertrag von Tlate- 
lolco unter Beweis gestellt, der Lateinamerika 
zur atomwaffenfreien Zone erklärt. Zwar hat 
Brasilien diesen Vertrag ratifiziert, nicht je-
doch die Protokolle, die den Vertrag erst 
wirksam machen. Argentinien und Chile ha-
ben diesen Vertra 45g nicht ratifiziert ).

Neues Selbstbewußtsein: Iran, Türkei

Von besonderem Interesse ist die Nuklearpo-
litik des Iran. Der Iran ist Mitglied des NV- 
Vertrags. Mit dem NV-Vertragsstaat Australi-
en verhandelt der Iran über den Ankauf von 
Uran zu „gü 46nstigen Bedingungen" ). Je 
zwei Kernkraftwerke hat der Iran in Frank-
reich und in der Bundesrepublik bestellt. Ein 
Abkommen mit den USA sieht die Lieferung 
von 8 Kernkraftwerken mit einer Gesamtka-
pazität von 8 000 Megawatt für etwa 7 Mil-
liarden Dollar bis 1985 vor. Sie sollen mit 
Meerwasserentsalzungsanlagen verbunden 
werden. Der NV-Vertragsstaat Iran hat der 
Atomenergiebehörde des Nicht-NV-Vertrags- 
staates Frankreich einen Kredit von 1 Milliar-
de Dollar gegeben, womit der Iran sich u. a. 
an der Anlage „Eurodif“ zur Urananreiche-
rung in Frankreich beteiligt und sich die Lie-
ferung französischen Urans für den Reaktor-
betrieb in Iran gesichert hat47). Diese Ver-
knüpfung der Nuklearwirtschaft eines Staates 
außerhalb des NV-Vertrags (Frankreich) mit 
einem Staat innerhalb des NV-Vertrags (Iran) 
dürfte für die Überprüfungskonferenz in Genf 
ein besonders interessanter Punkt sein. Der 
Iran entsendet demnächst 54 jüngere Wissen-
schaftler an das amerikanische Massachusetts 
Institute of Technology zu einem besonderen 
Ausbildungsprogramm für Nuklear-Ingenieu- 
re. Damit plant der Iran seine Industrieent-
wicklung für den Fall, daß nach etwa 30 Jah-
ren die iranischen Ölquellen erschöpft sein 
sollten.

Auch mit dem Iran werden die USA sich über 
die Verwendung des Abfallprodukts Pluto-



nium bei der Herstellung von Nuklearenergie 
zu verständigen haben. Gegenüber Israel und 
Ägypten ist von einem Rücktransport der 
verbrauchten Nuklearbrennstoffe in die USA 
als Bedingung für die Lieferung der angebote-
nen Kernkraftwerke die Rede. Der Iran jedoch 
beruft sich auf seinen Nationalstolz und auf die 
Mitgliedschaft im NV-Vertrag, wonach die Si-
cherheitskontrollen der IAEO ausreichen. 
Von amerikanischer Seite wird argumentiert, 
das Inspektions-System der IAEO-Sicherheits- 
kontrollen könnte die Abzweigung spaltbaren 
Materials (für militärische Zwecke) zwar auf-
decken, nicht aber verhindern. Der NV-Ver- 
trag enthalte keine Sanktionen gegen diejeni-
gen, die ihn verletzen. Wenn aber im Welt-
handel so potente Nachfrager wie der Iran 
durch solche Einwände vom Abschluß so gro-
ßer Geschäfte abgeschreckt werden und da-
mit drohen, sich anderen Anbietern außerhalb 
des NV-Vertrags wie Frankreich zuzuwenden, 
dann ist die Zielsetzung des NV-Vertrags er-
neut in Frage gestellt.

Als letztes Beispiel die Türkei. Sie hat den 
NV-Vertrag am 28. 1. 1969 unterzeichnet, aber 
noch nicht ratifiziert. Wie die britische Nach-
richtenagentur Reuter meldete, wird die Türkei 
nach den Worten ihres ehemaligen Ministerprä-
sidenten Irmak nicht vor der Herstellung von 
Atomwaffen zurückschrecken, wenn dies für 
ihre Verteidigung erforderlich werden sollte, 
dpa meldete als Zitat Irmaks aus der türki-
schen Zeitung „Hurriyet“ den Satz: „Sobald 
die Türkei ihre eigen
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e Atombombe produziert 
hat, wird sie einen anderen Status in der 
Welt einnehmen." )

Atomwaffenfreie Zonen — Idee und Wirklich-
keit

Uber atomwaffenfreie Zonen wird seit dem 
Vorschlag des polnischen Außenministers 
Adam Rapacki 1957 für eine solche Zone in 
Mitteleuropa (mit Polen, CSSR, DDR und Bun-
desrepublik) diskutiert, ohne daß damit ein 
wesentlicher Beitrag zur Zielsetzung des NV- 
Vertrags geleistet werden konnte. Die Sow-
jetunion machte 1958 Vorschläge für atom-
waffenfreie Zonen in Mitteleuropa, auf dem 
Balkan, im Ostsee- und Adriaraum 48a).

Ein Vorschlag des finnischen Präsidenten 
Urho Kekkonen, die nordeuropäische Region 
mit den Landschaften Troms und Finnmark 
(Norwegen), Lappland (Schweden und Finn- 

15) Die Welt, 28. 2. 1975,- dpa 274 vom 28. 2. 1975.
48a) Atomwaffenfreie Zone in Europa, Berlin (Ost) 
1958.

land) und Norrbotten (Schweden) zu einer 
atomwaffenfreien Zone zu machen und dann 
möglichst auch von konventionellen Waffen 
zu befreien, wurde im Oktober 1974 durch 
den sowjetischen Präsidenten Podgorny ak-
tualisiert und vom finnischen Ministerpräsi-
denten Kalevi Sorsa im Februar 1975 erneut 
aufgegriffen. Die skandinavischen NATO-Mit-
glieder Norwegen und Dänemark haben die-
sen Plan abgelehnt, zumal eine atomwaffen-
freie Zone in Skandinavien Norwegen für 
einen künftigen Krisenfall die Nutzung atoma-
rer Abschreckungsmöglichkeiten im NATO- 
Bündnis verschließen würde. Die Gegner des 
Vorschlags verweisen auf eine ungewöhnlich 
starke militärische Verdichtung des sowjeti-
schen Atomwaffenarsenals auf der Kola-Halb-
insel. In einem Zeitschriftenaufsatz hat An-
ders Thunborg, Staatssekretär im schwedi-
schen Außenministerium, auf das militärische 
Übergewicht der Sowjetunion gegenüber 
Nordeuropa hingewiesen und darauf aufmerk-
sam gemacht, daß konventionelle und atomare 
Waffen nicht nur auf die sowjetische Kola- 
Halbinsel, sondern von der Sowjetunion auch 
in den ehemaligen baltischen Staaten Lett-
land, Litauen und Estland konzentriert wor-
den seien. Auf sowjetischer Seite wird dieses 
Problem übergangen: „Wäre es dann nicht 
friedensstabilisierend, wenn die skandinavi-
schen Länder zu atomwaffenfreien Zonen ge-
macht würden? Alle nordischen Staaten ha-
ben durch ihren Beitritt zum Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen von eige-
nen Atomwaffen Abstand genommen. Und die 
Wirksamkeit dieses Vertrages würde durch 
die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
Nordeuropa weiter verbessert... Die Sowjet-
union hat sich bereit erklärt, als
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 Garant für 

eine solche Zone aufzutreten" ) .

Im Februar 1967 wurde — als späte Folge 
u. a. der kubanischen Raketenkrise von 1962 
— der Vertrag von Tlatelolco durch 21 la-
teinamerikanische Staaten gebilligt, zunächst 
aber nur von 14 Staaten unterzeichnet. Kuba 
und Guayana beteiligten sich bis heute nicht. 
Argentinien und Chile haben zwar unter-
zeichnet, jedoch noch nicht ratifiziert. Brasili-
en hat zwar den Vertrag ratifiziert, nicht je-
doch das Zusatzprotokoll I, das eine besonde-
re Festlegung auf den „Status der Freiheit 
von Kernwaffen für kriegerische Zwecke' 
enthält. Nach dem Vertrag sind jede Art von 
Erprobung sowie die Herstellung, der Erwerb 

“) Valentin Sacharow, In: Radio Moskau, 31. 3. 
1975, deutsch in Monitor-Dienst der Deutschen 
Welle, 1. 4. 1975; ppp 29/75 vom 12. 3. 1975; Frank-
furter Allgemeine, 20. 5. 1975; Neue Zürcher Zei-
tung, 19. 2. 1975.



und die Lagerung von Kernwaffen im ganzen 
südlich des 35. Breitengrades gelegenen Be-
reich der westlichen Hemisphäre untersagt. 
Die Vertragsstaaten dürfen nukleares Mate-
rial und nukleare Vorrichtungen nur für 
friedliche Zwecke verwenden. Der Vertrag 
von Tlatelolco ist der erste und bisher einzige, 
der eine kernwaffenfreie Zone schafft. Die 
beiden Zusatzprotokolle unterstreichen, „daß 
die Nichtverbreitung der Kernwaffen kein 
Ziel an sich darstellt, sondern ein Mittel ist, 
um in einer späteren Phase die allgemeine 
und vollständige Abrüstung zu verwirkli-
chen' 5).  Das Zusatzprotokoll II ist durch 
alle Mächte, die Kernwaffen besitzen, zu un-
terzeichnen und zu ratifizieren. Es enthält 
u. a. die Verpflichtung, daß die Unterzeich-
nerstaaten gegen die Vertragsparteien keine 
Kernwaffen einsetzen und nicht mit ihrem 
Einsatz drohen werden. Das Zusatzprotokoll II 
haben alle Kernwaffenstaaten (auch die 
Volksrepublik China und Frankreich) ratifi-
ziert, mit Ausnahme der Sowjetunion, die we-
der unterzeichnet noch ratifiziert hat. China 
klagte den sowjetischen Vertreter am 19. No-
vember 1974 in den Vereinten Nationen we-
gen dessen Stimmenthaltung bei einer Resolu-
tion der UN-Vollversammlung an, die die 
UdSSR zur Unterzeichnung auffordert: „Er 
gab damit wieder einmal die wahren Züge der 
Sowjetunion preis, die angeblich abrüsten 
will, in Wirklichkeit aber nicht gewillt ist, 
das Wettrüsten einzustellen, das darauf ge-
richtet ist, nukleare Oberherrschaft und He-
gemonie z 51u erlangen." )

Uber eine afrikanische kernwaffenfreie Zone 
wird seit 1960 in der UNO diskutiert, jedoch 
bisher ohne Vertragsergebnis. Auch der Vor-

schlag einer kernwaffenfreien Zone im Mittle-
ren Osten ist über Resolutionsentwürfe inner-
halb der UNO nicht hinausgekommen.

Im Dezember 1974 hat Pakistan ohne vorheri-
ge Konsultation mit den betroffenen Ländern 
eine UNO-Resolution eingebracht, mit der 
eine atomwaffenfreie Zone in Südasien „prin-
zipiell“ empfohlen werden sollte. Sie wurde 
mit 96 Stimmen gegen 2 (Indien und Bhutan) 
bei 36 Enthaltungen angenommen. Gleichzei-
tig stimmte die UN-Vollversammlung aber 
auch einer indischen Resolution mit 104 Stim-
men gegen eine (die von Dahome) bei 27 Ent-
haltungen zu, „die Initiative für die Festle-
gung einer atomwaffenfreien Zone in einer 
geeigneten Region Asiens müsse von den be-
troffenen Staaten der Region ausgehen, wobei 
auch die Besonderheiten und das geografische 
Ausmaß Asiens berücksichtigt werden soll-
ten" 52)  (Eine Anspielung auf den chinesischen 
Kernwaffenbesitz). Aus der Stellungnahme 
des chinesischen UN-Delegierten: „Um den 
Wunsch nach der Errichtung einer kernwaf-
fenfreien Zone in Südasien in Erfüllung gehen 
zu lassen, ist es dringend notwendig, vor der 
Aggression und Intervention der Supermächte 
auf der Hut zu sein und gegen sie, eb
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enso 
wie gegen expansionistische Aktionen gleich 
welchen Landes zu kämpfen." ). Auch eine 
„Deklaration des Indischen Ozeans zu einer 
Friedenszone" ist bisher Papier geblieben. 
Der Ausbau des amerikanischen Stützpunktes 
Diego Garcia im Indischen Ozean mit der Sta-
tionierungsmöglichkeit für atomwaffentragen-
de B-52-Bomber und die sowjetische Flotten-
politik im Indischen Ozean halten das Thema 
in der Diskussion.

Nuklearer Diebstahl, nukleare Erpressung

Anfang März 1975 schockierte ein Fernseh-
film 20 Millionen Amerikaner, der nachwies, 
daß ein amerikanischer Student nur in öffent-
liche Bibliotheken zu gehen brauchte, um die 
für eine Atombombe erforderlichen Kenntnis- 

“) Wortlaut des Vertrages von Tlatelolco, in: 
Europa-Archiv, Folge 7/1967, D 151 ff.

51) Vorschläge zur Errichtung von kernwaffenfreien 
Zonen. Peking Rundschau Nr. 50, 17. 12. 1974, S. 13. 
Die UN-Vollversammlung ersuchte am 9. 12. 1974 
mit 114 Stimmen bei 15 Enthaltungen erneut die 
UdSSR, das Zusatzprotokoll II zu unterzeichnen 
und zu ratifizieren. Die Frage steht auf der 30. Voll-
versammlung 1975 wieder auf der Tagesordnung, 
siehe Milos Radojkovic, Die Abrüstung und die 
Verpflichtungen der Staaten, in: Internationale Po-
litik, Belgrad, Heft 599, 20. 3. 1975. 

se zu erwerben. Grundlegende Informationen 
bietet ein Artikel in der Ausgabe der „Ency- 
clopedia Americana" von 1973. Per Postkarte 
kann man weiteres Material vom Nationalen 
Technischen Informationsdienst der USA an-
fordern. Das amerikanische Handelsministe-
rium veröffentlichte eine Geschichte des 
„Manhattan-Projekts“ für 2,50 US-Dollar 
Höchst informativ das Buch von Willrich und 
Taylor: „Nuklearer Diebstahl: Risiken und Si-
cherheitsmaßnahmen '.

,52) Monitor-Dienst, Deutsche Welle, Teil Asien, 
11. 12. 1974.
53) Peking Rundschau, s. 51), S. 11.



Der Fernsehfilm zeigte, daß die Sicherheits-
maßnahmen für amerikanische Nuklearanla-
gen alle darauf ausgerichtet waren, Spionage 
von vielleicht ein oder zwei Agenten im Auf-
trag fremder Mächte zu verhindern. Aber eine 
entschlossene, bewaffnete Gruppe von Terro-
risten würde ohne weiteres die Handvoll be-
waffneter Wächter an der abgelegenen gro-
ßen Plutonium-Aufbereitungsanlage in Süd- 
Carolina überwältigen, die von Allied Chemi-
cal, Gulf Oil und Royal Dutch gemeinsam be-
trieben wird. Ähnlich ungesichert sind die 
Plutonium-Transporte in handelsüblichen 
Kraftfahrzeugen, zu deren Sicherheit lediglich 
alle zwei Stunden von unterwegs ein drahtlo-
ser Telefonanruf bei der Zentrale vorgeschrie-
ben ist, was bei ungünstigem Gelände nicht 
einmal technisch immer möglich ist. Pluto-
nium-Diebstahl in Verbindung mit Erpressung 
an Wissenschaftlern, die man eine Atombom-
be zusammensetzen läßt, liegt durchaus im 
Bereich des Möglichen54 ). Die Möglichkeiten 
eines Diebstahls unter den nach amtlichen 
Angaben von Dezember 1966 in Europa gela-
gerten 7 000 amerikanischen Kernwaffen (an 
100 geheimgehaltenen Plätzen), eines Miß-
brauchs der in Griechenland und der Türkei 
l
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agernden Vorräte während der Zypernkrise 

seien nur angedeutet ).

54) The Economist, 8. 3. 1975; The Observer, 9. 3. 
1975, Time, 9. 9. 1974.
55) The Economist, 12. 10. 1974, S. 46. Hannes 
Alfven (s. 39a) nennt 1975 eine Zahl von „mehr als 
10 000" in Europa gelagerten Atombomben.
56) Stevenson, a. a. O., (Fußnote 39), S. 65.

Der Fernsehfilm regte auch zur Diskussion 
darüber an, ob derart gefährliche Produktio-
nen auf Dauer multinationalen Konzernen 
überlassen bleiben dürften oder ob sie nicht 
ausschließlich Sache des Staates sein müßten. 
Westinghouse- und General Electric-Reakto- 
ren kennen keine Grenzen, stellte der ameri-
kanische Senator Stevenson fest. „Durch ein 
französisches Unternehmen finden Westing-
house-Reaktoren ihren Weg in den Iran und 
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wo immer sonst die Franzosen ein Geschäft 
machen können." )

Wenn schon die Sicherheitsmaßnahmen in 
Ländern wie den USA unzureichend sind, so 
fragt Stevenson, wie groß sind diese Risiken 
erst in Ländern, die nicht über dieselben tech-
nologischen und Sicherheits-Möglichkeiten 
und Erfahrungen verfügen? Die Einrichtung 
von Kernreaktoren in politisch unstabilen 
Ländern füge eine weitere Dimension hinzu. 
Ihre Kontrolle kann sich bei Regierungswech-
sel grundlegend ändern, und die Fähigkeit, 
Verantwortung festzustellen und Kontrollen 
aufzuerlegen, verflüchtigt sich fast ganz. Ste-

venson erinnert daran, daß die Sicherheits-
kontrollen der IAEO nicht auf die Kernwaf-
fenstaaten anwendbar sind, wenn auch die 
USA und Großbritannien sich ihnen z. T. frei-
willig unterziehen, daß sie auf die rasch sich 
ändernden und verfeinernden Technologien 
ungenügend anwendbar seien, auf die wach-
sende Vielfalt der Reaktortypen.

Die IAEO verfüge nur über 200 000 Dollar 
jährliche Forschungsmittel zur Sicherheit für 
die gesamte internationale Gemeinschaft, und 
die Struktur der IAEO zeige selbst Mängel, 
die die Interessen widerspiegelten, denen sie 
dient, diese aber förderten die Verbreitung 
nuklearer Kapazität. Letztlich bestimmten die 
Interessen der 104 IAEO-Mitgliedstaaten, die 
in der großen Mehrheit die Interessen der 
Empfänger, nicht die der Lieferanten seien, 
obwohl die USA zugegebenermaßen sowohl 
politischen Einfluß als auch Gewicht wegen 
ihres Beitrags zum IAEO-Budget hätten. „Auf 
längere Sicht werden Energiebedarf und Ge-
winnsucht die nationale Nuklear-Politik be-
herrschen" — so Stevenson.

Der Senator schlägt vor, daß die USA die Ini-
tiative ergreifen und ein bedingtes Mora-
torium für die Dauer eines Jahres erklären 
sollten, wonach sie den Verkauf von Nu-
klearanlagen nur an jene Länder zulassen, die 
sich vollständig den Sicherheitskontrollen der 
IAEO unterwerfen und sich an der Fortent-
wicklung von Sicherheitssystemen beteiligen. 
Stevenson sieht eine Chance, daß andere Lie-
ferländer, sogar Frankreich, einem solchen 
amerikanischen Beispiel folgen könnten. Der 
Markt z. B. für Computer, die zur Herstellung 
von Nuklearwaffen dienen, müsse kontrolliert 
werden. Multinationale Konzerne müßten dar-
an gehindert werden, durch Lizenzverträge an 
nicht überwachte Länder die IAEO-Kontrollen 
zu umgehen. Schließlich müßten wirksame 
Sanktionen im NV-Vertrag entwickelt wer-
den. Militärpolitisch sollten die USA die nur 
begrenzte Nützlichkeit von Nuklearwaffen 
betonen, der nuklearen Option ihren Reiz 
nehmen helfen und konventionelle Verteidi-
gung empfehlen. „Die Vereinigten Staaten 
könnten auch die Plazierung nicht nuklearer 
Mächte im Weltsicherheitsrat der UN unter-
stützen, um so den Zusammenhang zwischen 
nuklearer Macht und internationalem Einfluß 
zu lockern" — ein Gedanke, der von der Argu-
mentation des Inders Subrahmanyam nicht 
weit entfernt ist.

Als China 1964 seine A-Bombe und 1967 seine 
H-Bombe gezündet hatte, schloß es die Tür 
des Nuklear-Clubs hinter sich und verhalf 
keinen weiteren Staaten zu eigenen Explosio-



nen. Indien kann seine Beteuerungen, nur 
eine Explosion für friedliche Zwecke veran-
staltet zu haben, dadurch unterstreichen, daß 
es im Unterschied zu seinen fünf Vorgängern 
im „Club" darauf verzichtet, eine H-Bombe 
folgen zu lassen. Wird Indien nun ebenfalls 
die Club-Tür hinter sich schließen? Könnte 
der NV-Vertrag auf eine Weise revidiert wer-
den, die Indien den Beitritt ermöglicht? Könn-
ten Israel und Ägypten für die Mitgliedschaft 
im NV-Vertrag gewonnen werden?

Die Debatte über alte und neue Energiequel-
len seit der Olpreiskrise im Herbst 1973 hat 
für viele Entwicklungsländer, die kein öl ex-
portieren, für die „Vierte Welt" also, das In-
teresse an friedlicher Nutzung der Kernener-
gie erhöht. Kernkraftwerke werden, z. B. in 
Indien, als Ausweg angesichts der Devisen-
knappheit bei Ölimporten und damit als we-
sentlicher Beitrag zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung gesehen, in geringerem Maße hofft 
man mit „friedlichem" Kernsprengstoff Öl-
oder Erdgasquellen erschließen, Erdbewe-
gungsarbeiten für Kanäle und Talsperren 
durchführen zu können. Der von Indien schon 
vor Abschluß des NV-Vertrags vorgebrachte 
Gedanke eines „Lastenausgleichs" zwischen 
denen, die im Rahmen des NV-Vertrags Opfer 
brächten und denen, die den Nutzen hätten, 
gewinnt neue Aktualität, zumindest in den 
Augen der atomaren „Habenichtse", die je-
denfalls eine Chance zum Erwerb von Kern-
kraftwerken sehen. Ihr Wunsch, künftigen 
Energiebedarf im eigenen Land anders als mit 
öl zu decken, trifft auf das Geschäftsinteresse 

der multinationalen Konzerne, geeignete An-
lagen aus den Industriestaaten in Entwick-
lungsländer zu exportieren. Die Problematik 
der Verwendbarkeit des Kernkraftwerk-Ne-
benprodukts Plutonium als Ausgangsmaterial 
für Kernwaffen eröffnet Erpressungsmöglich-
keiten in den internationalen Beziehungen 
von Seiten einer Staatengruppe, die sich 
einstweilen nur in der Phantasie ausmalen 
läßt. Auch in dieser Hinsicht wird den bisher 
mächtigen Industriestaaten, vielleicht auch 
den neuen Ölmächten, bald eine neue Quali-
tät weltpolitischer Interdependenz bewußt 
werden.

Wenn nicht bald ein großer Versuch gemacht 
wird, den NV-Vertrag universal werden zu 
lassen und zugleich seine bisherigen Un-
gleichheiten zu beseitigen, dann gibt es keine 
Chance mehr, daß „der Mensch" die Nuklear-
energie wirklich beherrscht. Eine solche Re-
vision würde jedoch eine Überwindung bishe-
riger strategischer Abschreckungstheorien, 
einen Aufbruch zu einer neuen Weltordnung 
bedeuten. Dafür spricht alle Vernunft, alle Er-
fahrung spricht dagegen. Denn die einzige Lö-
sung des Problems, eine Weltbehörde mit 
Kontrollmonopol über alle Probleme der indu-
striellen Nutzung von Nuklearenergie, bleibt 
Utopie. Kein Staat, jedenfalls keine Welt-
macht, wäre zu einem derartigen Verzicht auf 
Souveränität bereit. Die Erkenntnis der Ge-
fahren sollte wenigstens die Vorsicht im Um-
gang mit ihnen erhöhen und die Voraussicht 
auf übergeordnete, langfristige Interessen des 
friedlichen Zusammenlebens fördern.



Thomas Scharping

Der IV. Nationale Volkskongreß 
und die neue chinesische Verfassung

I. Einleitung

Vom 13. bis 17. Januar 1975 tagte in Peking 
erstmals seit zehn Jahren wieder der Nationa-
le Volkskongreß (NVK). Dieses langerwartete 
Zusammentreten des chinesischen Parlaments 
war nach der Kulturrevolution wiederholt an-
gekündigt worden, das letzte Mal offiziell 
durch Chou En-lai auf dem X. Parteitag der 
KPCh im August 1973. Sein Ausbleiben deu-
tete auf fortwährende Richtungskämpfe in der 
chinesischen Führung hin, deren personalpoli-
tische Konsequenzen in den letzten beiden 
Jahren deutlich wurden. Zwei Linien in der 
KPCh schienen hier miteinander zu streiten: 
Während einerseits eine große Zahl von in 
der Kulturrevolution gesäuberten Führungs-
kadern rehabilitiert wurde, protestierten an-
dererseits starke Kräfte in der Partei dagegen, 
„diejenigen ins Amt zurückzurufen, die in 
Vergessenheit geraten sind"1). Sie plädierten 
statt dessen für eine umfassende Verjüngung 
der Partei durch die Aufnahme von Aktivi-
sten der Kulturrevolution — ein Plan, der 
bald auf großen Widerstand stieß 2).

1) Zu diesem Argument der Linken, das stets nur in 
historischen Anspielungen vorgetragen wurde, 
siehe z. B. 'K'e chi fu li’ shih fu-p'i tao-t'ui ti kang- 
ling, in: Hsüeh-hsi yü p'i-p'an, No. 3, Shanghai 
1974, S. 3—6.
2) Siehe dazu Th. Scharping, Die Volksrepublik 
China nach dem X. Parteitag der KPCh, Berichte 
des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und 
internationale Studien 12/1974, Köln 1974, S. 13—18:
3) Wang Hung-wen tsai chung-yang tu-shu-pan ti 
pao-kao, in: Chung-kung yen-chiu, No. 96, Taipei 
1974, S. 93—100.
4) Mao Tse-tung, Ho Ko hsieh-tso-ch’ü chu-jen ti
t’an-hua, in: Mao Tse-tung ssu-hsiang wan-sui, o. 0.
1969, S. 257.

Der dieser Auseinandersetzung zugrunde lie-
gende Konflikt trat in der Bewegung zur Kri-
tik an Lin Piao und Konfuzius hervor: Es geht 
um die Bewertung der Kulturrevolution, die 
Bejahung oder Ablehnung ihrer Neuerungen 
auf gesellschafts-, wirtschafts- und kulturpoli-
tischem Gebiet. Daß sie besonders unter den 
früher kritisierten Kadern teilweise auf heftige 
Ablehnung stoßen, sprach der neue stellver-
tretende ZK-Vorsitzende Wang

3
 Hung-wen im 

Januar 1974 deutlich aus ).

So mußte der NVK durch seine Entscheidung 
über die Besetzung der höchsten Staatsämter 
Stellung in einem Richtungskampf beziehen, 
der die Partei in den letzten Jahren neuerlich 
erschütterte und den Wiederaufbau der 
Staatsorgane verzögerte. Zusätzliche Hinwei-

Anmerkung: Alle chinesischen Personen- und Orts-
namen wurden nach der international gebräuch-
lichen Methode Wade-biles transkribiert. Eine Aus-
nahme bilden davon diejenigen bekannten Orts-
namen, die sich in anderer Schreibung eingebürgert 
haben.

se auf die künftige Politik Chinas waren von 
dem Rechenschaftsbericht über die Regie-
rungsarbeit zu erwarten.

Ähnliche Probleme waren mit der Verab-
schiedung einer neuen Verfassung verknüpft. 
Die Verfassung von 1954 hatte sich durch den 
Abschluß der sozialistischen Umgestaltung 
von Industrie und Landwirtschaft, die Einfüh-
rung der Volkskommunen und die einschnei-
denden Änderungen der Kulturrevolution 
schon lange überlebt. Wie wenig Bedeutung 
ihr und im übrigen auch dem Volkskongreß 
in China beigemessen wird, geht am besten 
aus einer Bemerkung Mao Tse-tungs vom De-
zember 1958 hervor.
Mao äußerte: „Stellt die Volkskommune ei-
nen Bruch der Verfassung dar? Die fragliche 
.Verschmelzung von politischer Macht und 
wirtschaftlicher Verwaltung’ zum Beispiel hat 
weder der Volkskongreß angenommen, noch 
steht davon etwas in der Verfassung. In der 
Verfassung gibt es einiges, was veraltet ist, 
doch im Augenblick wollen wir daran nichts 
verändern; erst wenn wir Amerika überholt 
haben, geben wir uns eine textlich abgeschlos-
sene Verfassung." 4 )

Offensichtlich war jedoch nach der Kulturre-
volution der Zeitpunkt gekommen, um durch 
den Volkskongreß eine neue Verfassung ver-
abschieden zu lassen, die, wenn schon nicht 
abgeschlossen, so doch zumindest den neuen 
Entwicklungen angepaßt sein sollte. Diese 
wichtige Aufgabe führte bereits seit Septem-



ber 1970 zu größeren Auseinandersetzungen 
in der Partei. Damals wurde auf dem 2. Ple-
num des IX. ZK der KPCh erstmals ein neuer 
Verfassungsentwurf diskutiert. Er verankerte 
in seiner Präambel die Theorie Mao Tse-tungs 
von der Weiterführung der Revolution, defi-
nierte die Volksrepublik China als sozialisti-
schen Staat der Diktatur des Proletariats und 
reduzierte drastisch die Zahl der Staatsorga-
ne5). All diese Grundprinzipien finden sich 
auch in der jetzt verabschiedeten neuen Ver-
fassung wieder. Kontrovers war jedoch 1970 
das nach dem Sturz Lin Shao-ch'is vakant ge-
wordene Amt des Staatspräsidenten. Wie 
Mao Tse-tung ein Jahr später beklagte, sollte 
es nach den Vorstellungen seines damaligen 
Stellvertreters Lin Piao beibehalten und mit 
einem Mann der Lin Piao-Gruppe besetzt wer-
den 6 ).

7) Chung-hua jen-min kung-ho-kuo hsien-fa ts'ao-an 
1973 nien tüng-kuo (hinfort: Tsao-an 1973), in: 
Chung-hua yueh-pao, No. 12, Hongkong 1974, 
S. 31—33.
Siehe zu diesem Dokument auch weiter unten.
8) Kommunique der 2. Plenartagung des X. Zentral-
komitees der KPCh, in: Peking Rundschau (hinfort: 
PRu), No. 4, 1975, S. 5.
9) Pressekommunique der 1. Tagung des IV. Natio-
nalen Volkskongresses der VRCh, in: ebenda, S. 6.
10) Ebenda.
11) E. Tomson, und J.-h. Su, Regierung und Verwal-
tung der Volksrepublik China, Köln 1972, S. 117.

Die Beibehaltung oder Abschaffung dieses 
Amtes, das nach der alten Verfassung von 
1954 mit echten Machtfunktionen ausgestattet 
war, wurde nun zu einem Hauptpunkt im 
Konflikt zwischen Lin Piao und Mao Tse- 
tung. Der Verlauf dieses neuen Machtkampfs 
in der KPCh ist bis heute nicht vollkommen 
geklärt. Eindeutig war nur sein Ergebnis: Im 
September 1971 wurde mit dem bisherigen 
engsten Kampfgefährten und Nachfolger 
Maos auch der alte Verfassungsentwurf zu 
Grabe getragen. Es sollte zwei weitere Jahre 
dauern, bis die Folgen der Lin Piao-Affäre so 

weit überwunden waren, daß im Herbst 1973 
nach dem X. Parteitag ein neuer Verfassungs-
entwurf zirkuliert wurde. Obwohl der in Tai-
wan veröffentlichte Text dieses zweiten Ver-
fassungsentwurfs aus einer Reihe von Grün-
den fragwürdig erscheint7), waren jetzt end-
gültig zwei Entscheidungen gefallen: die 
Streichung des Namens Lin Piao aus allen 
Verfassungsbestimmungen und die Abschaf-
fung des Staatspräsidentenamtes.
Die Endreaktion aller vom Volkskongreß zu 
verabschiedenden Dokumente wurde schließ-
lich auf dem 2. Plenum des X. ZK vorgenom-
men, das vom 8 . bis 10.  Januar 1975 in Peking 
tagte und mit der Wahl Teng Hsiao-p'ings in 
den Kreis der stellvertretenden ZK-Vorsitzen-
den und Mitglieder des Ständigen Ausschus-
ses des Politbüros auch eine wichtige perso-
nelle Vorentscheidung fällte. Außerdem wur-
de über die Kandidatenliste für die höchsten 
Staatsämter entschieden8). Parallel zur Ta-
gung des ZK hielt der Volkskongreß v

9
om 5. 

bis 1. Januar vorbereitende Sitzungen ab ).
Die eigentliche Tagung des NVK war dann 
eine Massenversammlung im Stil der chinesi-
schen Politik der letzten Jahre: Unbemerkt 
von der Öffentlichkeit trat der Volkskongreß 
zusammen, erfüllte seine Aufgaben als Akkla- 
mations- und Integrationsgremium und ratifi-
zierte bereits vorher getroffene Entscheidun-
gen, die im folgenden analysiert werden sol-
len.

II. Die Zusammensetzung

Wie bei allen Tagungen der obersten Partei- 
und Staatsorgane in den letzten Jahren zeich-
nete sich auch die diesmalige Sitzung des 
NVK durch äußerst dürftige Angaben über 
den Wahlmodus der Delegierten aus. Das Pres-
sekommunique verwendet den nunmehr 
schon üblich gewordenen Begriff der „umfang-
reichen demokratischen Beratungen und 
wiederholten Diskussionen“, nach denen die 
Abgeordneten ausgewählt wurden10). Ein 
Hinweis auf das Wahlgesetz von 1953 oder 
neuere Bestimmungen fehlt und wird auch im 
Gegensatz zu früher nicht in der Verfassung 
erwähnt.
Lediglich die Zahl der Delegierten läßt gewis-
se Rückschlüsse auf die Zusammensetzung 

5) Chung-hua jen-min kung-ho-kuo hsien-fa ts’ao- 
an 1970 nien tung-kuo (hinfort: Ts’ao-an 1970), in: 
Chung-kung yen-chiu, No. 56, Taipei 1971, S. 96—111.
6) Mao chu-hsi tsai wai-ti hsün-shih ch’i-chien t’ung 

xen-t’u ko ti fu-tse t’ung-chih ti t’an-hua chi-yao, in: 
Chung-kung yen-chiu, No. 69, Taipei 1972, S. 88, 91. 

des IV. Nationalen Volkskongresses

des Volkskongresses zu. Es fällt auf, daß die 
diesmalige Zahl von 2 885 Delegierten stark 
der Abgeordnetenzahl vom Dezember 1964 
ähnelt, als 3 040 Delegierte zum III. NVK zu-
sammengerufen wurden11). Das läßt vermu-
ten, daß zumindest die Grundprinzipien des 
Wahlgesetzes von 1953 erhalten geblieben 
sind. Das Gesetz sah eine Überrepräsentie-
rung der Stadtbevölkerung und der nationa-
len Minderheiten durch die Bildung kleinerer 



Wahlkreise als In den ländlichen Gebieten 
mit han-chinesischer Bevölkerung vor12 ). 
Diese Maßnahme sollte die führende Rolle 
des Proletariats und die Gleichberechtigung 
der numerisch unterlegenen nationalen Min-
derheiten dokumentieren. Letztere sind auch 
im IV. NVK wieder überrepräsentiert, denn 
das Pekinger Pressekommunique meldet die 
Teilnahme von Delegierten aus 54 Minderhei-
ten13 ), darunter auch Völkerschaften mit un-
ter 1000 Angehörigen.

12) Ebenda, S. 393—397.
13) Pressekommunique der 1. Tagung des IV. Natio-
nalen Volkskongresses der VRCh, a. a. O., S. 6.
14) Ebenda.
15) Siehe dazu Artikel 23 der Verfassung von 1954 
(in: E. Tomson und J.-h. Su, a. a. O., S. 379) sowie 
Artikel 16 der beiden Entwürfe.
16) Verfassung der Volksrepublik China (von 1975), 
in: PRu, No. 4, 1975, S. 15.
17) Im Entwurf von 1973 fehlt die Präambel voll-
ständig; außerdem fehlen zum Teil größere Passa-
gen in den Artikeln 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18 und 25. 
Die Reihenfolge der Artikel 13 und 14 ist ver-
tauscht. (Siehe Ts’ao-an 1973, a. a. O., S. 31—33)
18) Ts ao-an 1973, a. a. O., S. 31.

Angaben über eine weitere Uberrepräsentie- 
rung der Arbeiter gehen aus den Dokumenten 
des Volkskongresses nicht hervor. Die Arbei-
ter werden mit Bauern- und Soldatendeputier-
ten zu einer Gruppe zusammengefaßt, die 
72 Prozent aller Delegierten ausgemacht ha-
ben soll. Als weitere im Volkskongreß vertre-
tene Bevölkerungsgruppen werden »andere 
Werktätige', revolutionäre Kader, patrioti-
sche Persönlichkeiten und zurückgekehrte 
Uberseechinesen genannt. Zwölf aus Taiwan 
stammende Delegierte nahmen erstmals am 
Volkskongreß teil, womit, ähnlich wie auf 

dem X. Parteitag der KPCh, die Zugehörigkeit 
der Insel zu China demonstriert werden soll-
te. Schließlich verzeichnet das Pressekommu-
nique des NVK noch die Anwesenheit von 
Delegierten aus den Re
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ihen der „patriotischen 
demokratischen Parteien" und der Chinesen 
in Hongkong und Macao ).
Eine wichtige Änderung scheint sich hier nur 
in dem Problem der Vertretung der Übersee-
chinesen ergeben zu haben. Während die 
Verfassung von 1954 und die beiden Verfas-
sungsentwürfe von 1970 und 1973 ihnen noch 
das volle Wa 15hlrecht geben ), sind sie in der 
Verfassung von 1975 aus der Liste der Wahl-
berechtigten gestrichen worden 16 ). Diese 
Veränderung deutet auf einen Abbau ihrer 
Staatsbürgerrechte hin, der sicherlich mit der 
Aufnahme von Beziehungen zu den südost-
asiatischen Staaten und der damit verbunde-
nen Rücksichtnahme auf die dortigen Minder-
heitenprobleme in Zusammenhang stehen 
dürfte. So waren denn auf der Tagung des 
IV. NVK auch nur Vertreter der zurückge-
kehrten Überseechinesen vertreten.

III. Die neue Verfassung der Volksrepublik China

Jede Analyse der neuen Verfassung muß ei-
nen Vergleich mit drei anderen Dokumenten 
einbeziehen: der alten Verfassung von 1954 
sowie den Verfassungsentwürfen von 1970 
und 1973. Dabei zeigt sich, daß sich die Ver-
fassung von 1975 weitgehend an den Entwurf 
von 1970, nicht jedoch an das Dokument von 
1973 anlehnt, in dem große Passagen feh-
len 17 ). Die Glaubwürdigkeit dieses zweiten 
Entwurfs wird zusätzlich durch zwei offen-
sichtliche Ungereimtheiten erschüttert: Er-
stens wird hier noch der bereits seit 1972 ge-
miedene und von Lin Piao geprägte Begriff 
des „lebendigen Studiums und der schöpferi-
schen Anwendung" der Mao Tse-tung

18
-Ideen 

gebraucht );  zweitens definiert dieser Ent-

wurf noch Ende 1973 die in den Staatsorga-
nen einzuhaltende Dreierverbindung als „Al-
lianz zwischen Armee, Kadern und Massen 
sowie zwischen Alteren, Mittelaitrigen und 
Jüngeren"19 ), obwohl nach dem Sturz Lin 
Piaos die Rolle der Armee stark einge-
schränkt wurde und auf dem X. Parteitag nur 
noch von einer Dreierverbindung der ver-
schiedenen Altersgruppen die Rede war. Aus 
diesen Gründen erscheint es sinnvoll, auf ei-
nen Vergleich der Verfassung mit dem Ent-
wurf von 1973 zu verzichten.

Der Entwurf von 1970 wiederum ist bereits an 
anderer Stelle kommentiert und mit der alten 
Verfassung verglichen worden20 ), so daß die-
jenigen Passagen der neuen Verfassung, die 
unverändert aus ihm übernommen wurden, 
hier nur noch einmal kurz zusammengefaßt 
werden sollen.
Allgemein hat sich der Charakter der chinesi-
schen Verfassung geändert. Während die 

19) Ebenda.
20) Siehe dazu D. Heinzig, Die Präambel des neuen 
Verfassungsentwurfs der Volksrepublik China, Be-
richte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche 
und internationale Studien 58/1971, Köln 1971; so-
wie O. Weggel und Y. H. Nieh, Der neue Verfas-
sungsentwurf der Volksrepublik China, in: Verfas-
sung und Recht in Übersee, No. 1, Hamburg 1971, 
S. 59 ff.



Verfassung von 1954 ein längeres Dokument 
ist, das in 106 Artikeln genaue Vorschriften 
über Bildung und Aufgaben der Staatsorgane 
m
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acht, liegt das Schwergewicht der mit 
 Artikeln außerordentlich kurzen neuen 

Verfassung auf der Fixierung allgemeiner 
ideologischer Grundsätze. Insbesondere wird 
die von Mao Tse-tung 1962 formulierte Gene-
rallinie der KPCh — Klassenkampf auch in der 
Periode des Sozialismus, Kampf gegen die Ge-
fahr einer kapitalistischen Restauration und 
Weiterführung der Revolution unter der Dik-
tatur des Proletariats — jetzt auch zum Ver-
fassungsrecht erhoben. Außerdem werden eine 
Reihe der von Mao Tse-tung entwickelten 
Leitlinien für den Aufbau des Landes veran-
kert — so das Vertrauen auf die eigenen 
Kräfte und die vorrangige Entwicklung der 
Landwirtschaft als Basis für die Entwicklung 
der Industrie. Schließlich wird unter teilweise 
wörtlicher Übernahme von Äußerungen Maos 
ausdrücklich auf die Kulturrevolution und ei-
nige ihrer Grundsätze hingewiesen: Kampf 
gegen den Bürokratismus und Vereinfachung 
der Verwaltung (Artikeln), Teilnahme der 
Kader an körperlicher Arbeit (Artikel 11), Re-
volutionierung des Bildungs- und Kultursek-
tors (Artikel 12), freie Meinungsäußerung und 
Wandzeitungen als Ausdru
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cksformen der 
Massenbewegung (Artikel 13) sowie Bildung 
von Revolutionskomitees auf allen Ebenen 
(Artikel 2)  ).

Die Volksrepublik China wird in Artikel 1 der 
neuen Verfassung als „sozialistischer Staat 
der Diktatur des Proletariats" definiert, die 
1954 gebrauchten Begriffe „demokratische 
Diktatur des Volkes", „volksdemokratische 
Ordnung“ und „Ordnung der Neuen Demo-
kratie“ werden nicht mehr verwendet22). Da-
mit setzt sich die Volksrepublik China be-
wußt von auch im sowjetischen Machtbereich 
nicht mehr üblichen Sprachregelungen ab und 
dokumentiert gleichzeitig die Erreichung ei-
ner neuen Stufe in der Entwicklung ihres Ge-
sellschaftssystems.

23) Ebenda, S. 13—14.
24) Bericht über die Abänderung der Verfassung, in:
PRu, No. 4, 1975, S. 20.
25) Verfassung der Volksrepublik China (von 1975), 
a. a. O„ S. 14.
26) Präambel der Verfassung von 1954, a. a. O., 
S. 376.
27) Uber die demokratische Diktatur des Volkes, in: 
Mao Tse-tung — Ausgewählte Werke, Bd. IV, Pe-
king 1969, S. 447—450.
28) Verfassung der Volksrepublik China (von 1975), 
a. a. O., S. 12.
29) Bericht über die Abänderung der Verfassung, 
a. a. O., S. 19.
30) Verfassung der Volksrepublik China (von 1975),
a. a. O., S. 14.

Diese neue Stufe wird in Artikel 5 durch das 
Vorherrschen von zwei Haupteigentumsfor- 
men gekennzeichnet: das sozialistische 
Volkseigentum (in Form von staatlichen Indu-
striebetrieben und Staatsgütern in der Land-
wirtschaft) und das sozialistische Kollektivei-
gentum der Werktätigen (in Form von ländli-
chen Volkskommunen). Kapitalistisches Ei-
gentum wird im Gegensatz zur alten Verfas-

21) Verfassung der Volksrepublik China (von 1975), 
aa 0., S. 14, 16.

22) Ebenda, S. 13. (Näheres dazu bei Heinzig, D„ 
«■«.0., S. 6—9).

sung nicht mehr genannt. Lediglich individu-
elle Arbeit „im Rahmen der Gesetze" (Arti-
kel 5) sowie begrenzte Nebenerwerbsmöglich-
keiten und Privatparzellen für Kommunebau-
ern (Artikel 7) werden weiterhin gestattet23 ). 
Mit der letzten Bestimmung werden im übri-
gen alle Zweifel am Fortbestehen der bäuerli-
chen Privatparzellen beseitigt. Solche Zweifel 
tauchten durch die teilweise Auflösung der 
Privatparzellen während der Kulturrevolution 
auf — eine Maßnahme, die jetzt der falschen 
Linie Lin Piaos angelastet wird24 ). Auf einen 
nur langsamen Übergang zu höheren Formen 
des Kollektiveigentums deutet auch die Be-
stimmung des Artikels 7 über die Produkti-
onsgruppen als Grundeinheiten der dreistufi-
gen Eigentumsordnung in den Volkskommu-
nen hi 25n ).
Den politökonomischen Charakteristika der 
neuen Stufe entspricht auch eine neue Klas-
senbasis des sozialistischen Staates. Während 
die Präambel der alten Verfassung auf die 
„volksdemokratische Einheitsfront" ver-
weist26 ), die im Sinne der maoistischen 
Theorie von der .Neuen Demokratie' als anti-
imperialistisches und antifeudalistisches 
Bündnis der Arbeiter und Bauern, des Klein-
bürgertums und der nationalen Bourgeoisie 
bestimmt wurde27 ), spricht die neue Verfas-
sung nur noch von einer „revolutionären Ein-
heitsfront" 28).  Demgemäß werden die bürger-
lich-demokratischen Einheitsfrontparteien in 
ihr nicht mehr erwähnt, obwohl sie weiterhin 
einige Vertreter in den NVK und seinen Stän-
digen Ausschuß entsenden und auch im Be-
richt Chang Ch’un-ch’iaos über die Abände-
rung der Verfassung genannt werden29 ). An 
die Stelle der „volksdemokratischen Einheits-
front" tritt jetzt eindeutig das „Bündnis der 
Arbeiter und Bauern"; das Bürgertum wird in 
den Artikeln 12 und 13 nur noch als Objekt 
der Diktatur des Proletariats genannt 30).

Im Einklang mit dieser neuen Bestimmung 
der Klassenbasis ist die Rolle der Kommuni-
stischen Partei als Avantgarde des Proletariats 



so verstärkt worden, daß der früher zumin-
dest formal bestehende Dualismus von Partei 
und Staat als zweier voneinander unabhängi-
ger Herrschaftsträger aufgehoben wird. Dabei 
geht die neue chinesische Verfassung weiter 
als die Verfassungen der anderen sozialisti-
schen Staaten. So wird in Artikel 2 die Füh-
rung der Partei über den Staat allgemein ver-
ankert, in den Artikeln 15, 16 und 17 speziell 
noch einmal über die Armee, den NVK und 
de
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n Staatsrat. Artikel 26 schließlich erhebt 
die Unterstützung der Kommunistischen Partei 
zur Pflicht jedes Bürgers ).

Endlich ist in der neuen Verfassung die Zahl 
der Staatsorgane drastisch reduziert worden. 
Zusammen mit dem Amt des Staatspräsiden-
ten wurden auch die ihm früher unterstellten 
Organe des Nationalen Verteidigungsrates 
und der Obersten Staatskonferenz abge-
schafft. Ebenfalls abgeschafft wurde die Ober-
ste Staatsanwaltschaft; ihre Funktionen wer-
den jetzt nach Artikel 25 von den Organen 
für öffentliche Sicherheit wahrgenommen. 
Außerdem nimmt die neue Verfassung einige 
Kompetenzänderungen vor: Der Ständige 
Ausschuß des NVK fungiert jetzt zum Bei-
spiel auch als kollektives Staatsoberhaupt 
(Artikel 18); das Recht, über den Wirtschafts-
plan zu bestimmen, ist vom Volkskongreß auf 
den Staatsrat übergegangen (Artikel 20). Der 
NVK wird nicht mehr ausdrücklich als einzi-
ges gesetzgebendes Organ bezeichnet. Seine 
Amtszeit ist von vier auf fünf Jahre verlän-
gert worden; Neuwahlen können jedoch 
ebenso wie die jähr
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lichen Sitzungen des 
Volkskongresses vorverlegt oder unbegrenzt 
verschoben werden (Artikel 16) ) .

Damit ist der Rahmen der wichtigsten Bestim-
mungen der neuen Verfassung abgesteckt, die 
unverändert aus dem Entwurf von 1970 über-
nommen wurden. Neben diesen Übereinstim-
mungen gibt es aber auch einige Unterschie-
de zum Entwurf von 1970. Sie lassen sich in 
folgenden fünf Punkten zusammenfassen:

1. Aus der neuen Verfassung sind konsequent 
alle auf Mao Tse-tung persönlich zugeschnit-
tenen Passagen gestrichen worden. Dabei 
wurde gleichzeitig auch der Name Lin Piao 
eliminiert. So erscheint in der Präambel von 
1975 die Gründung der Volksrepublik China 
als Sieg, den das chinesische 'Volk unter 
Führung der KPCh errungen hat ). 1970 hin-
gegen wurde noch Mao Tse-tung persönlich 
als „Schöpfer der Volksrepublik China" gefei-
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31) Ebenda, S. 13, 15—16.
32) Ebenda, S. 15.
33) Ebenda, S. 12.

34) Ts’ao-an 1970, a. a. O., S. 98.
35) Ebenda, S. 101.
36) Verfassung der Volksrepublik China (von 1975)
a. a. O., S. 13.
37) Ebenda, S. 12—15; Ts’ao-an 1970, a. a. O., S. 9».
103—105.

ert34). Auch alle anderen Formulierungen 
die früher direkt auf die Person Mao Tse-tung 
Bezug nahmen, sind zugunsten einer Nen-
nung der Partei allein geändert worden. An-
stelle des „großen Führers" erscheinen jetzt 
nur noch die „Mao Tse-tung-Ideen" als allge-
meiner Orientierungspunkt. Damit wird der in 
den letzten Jahren geübten Kritik am Perso-
nenkult Rechnung getragen und gleichzeitig der 
Übergang zu einer Zeit nach Mao eingelei-
tet.

Am deutlichsten wird diese Entwicklung in 
Artikel 2 der Verfassung, der als einziger Ar-
tikel vollkommen neu gefaßt wurde. 1970 
hieß es hier: „Der Vorsitzende Mao Tse-tung 
ist der große Führer des Volkes aller Natio-
nalitäten im ganzen Land, das Oberhaupt der 
Diktatur des Proletariats in unserem Land 
und der Oberbefehlshaber der gesamten Na-
tion und der gesamten Armee. Der stellvertre-
tende Vorsitzende Lin Piao ist der enge 
Kampfgefährte und Nachfolger des Vorsitzen-
den Mao sowie der stellvertretende Oberbe-
fehlshaber der gesamten Nation und der ge-
samten Armee. Die Mao Tse-tung-Ideen sind 

35
die Richtschnur für alle Arbeit in unserem 
Land.“ )

1975 ist daraus ein ganz neuer Artikel gewor-
den: „Die Kommunistische Partei Chinas ist 
der führende Kern des ganzen chinesischen 
Volkes. Die Arbeiterklasse führt den Staat 
durch ihre Vorhut, die Kommunistische Partei 
Chinas.

Der Marxismus, der Leninismus, die Mao Tse- 
tung-Ideen sind
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 die theoretische Grundlage, 
von der unsere Nation ihr Denken leiten 
läßt." )
2. Die neue Verfassung reduziert eindeutig 
die Rolle der Armee im Staat. Während die 
Armee noch 1970 in der Präambel eigens als 
„feste Stütze der Diktatur des Proletariats' 
genannt und in einem Atemzug mit Mao Tse- 
tung, der Partei und dem Volk erwähnt wur-
de, wird sie dort 1975 überhaupt nicht mehr 
aufgeführt. Ihr Recht, im Rahmen der Dreier-
verbindung Vertreter in alle Staatsorgane zu 
entsenden, ist aus dem Artikel 11 gestrichen 
worden. Außerdem wird sie jetzt in Artikel 15 
auch für alle Zukunft unter das Kommando 
des Vorsitzenden des ZK der KPCh ge-
stellt ). Damit ist die Armee, die früher dem 
Kommando des Staatspräsidenten unterstand, 
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auch verfassungsrechtlich der Partei unterge-
ordnet worden — eine Konsequenz aus den 
Lehren der Lin Piao-Affäre.

3. Die Kompetenzen der örtlichen Behörden 
sind tendenziell beschnitten worden. Zählte 
noch der Artikel 23 des Entwurfs von 1970 die 
„Entfaltung von Initiativen der örtlichen Or-
gane der verschiedenen Ebenen" zu den 
Rechten der örtlichen Volkskongresse und 
Revolutionskomitees ), so entfällt dieser 
Passus im Artikel 23 der Verfassung von 
1975. Statt dessen ist jetzt eine ähnliche Be-
stimmung in den Artikel 10 auf genommen 
worden; dort heißt es aber nun, daß der Staat 
„die Initiative sowohl der zentralen als auch 
der örtlichen Ebene" (Hervorhebung d. V.) 
fördern soll ). Diese feine Veränderung ent-
spricht den in letzter Zeit wieder zunehmen-
den Zentralisierungsbestrebungen in China.
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4. Die Rechte der Bürger gegenüber den 
Staatsorganen sind gestärkt worden. So wur-
den in den Artikel 27 zwei neue Sätze einge-
fügt: „Die Bürger haben das Recht, vor jedem 
Staatsorgan beliebiger Ebene gegen jeden 
Mitarbeiter der Staatsorgane, der das Recht 
gebrochen oder seine Pflicht verletzt hat, 
schriftlich oder mündlich Klage zu führen. 
Niemand darf ihnen dabei Schwierigkeiten 
bereiten, sie daran hindern oder dafür Vergel-
tung 40üben." )

42) Bericht über die Abänderung des Parteistatuts,
in: PRu, No. 35/36, 1973, S. 34.
43) Verfassung der Volksrepublik China (von 1975), 
a. a. O., S. 13.
4) Chung-hua jen-min kung-ho-kuo ti-san chieh 
ch’üan-kuo jen-min tai-piao ta-hui ti-i tz’u hui-i 
chu-yao wen-chien, Peking 1965.

Außerdem wurde auf den ausdrücklichen 
Wunsch Mao Tse-tungs das Streikrecht in 
den Katalog der in Artikel 28 genannten Bür-
gerrechte aufgenommen41 ). In diesen Zusät-
zen findet ein Leitgedanke des Maoismus, der 
Kampf gegen das Entstehen einer neuen Büro- 
kraten-Klasse, seinen Ausdruck. Ein Ver-
gleich mit dem Parteistatut von 1973 liegt 

nahe; dort war ebenfalls das Verbot, Kritik zu 
ersticken

42
 oder Repressalien zu ergreifen, neu 

in den Text eingefügt worden ) .
5. Schließlich trägt die Verfassung von 1975 
auch den neuen Prinzipien der chinesischen 
Außenpolitik Rechnung. Neben den schon im 
Entwurf von 1970 genannten Grundsätzen des 
proletarischen Internationalismus, der Einheit 
mit den sozialistischen Staaten und unter-
drückten Nationen sowie der Koexistenz mit 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsord-
nung wird jetzt auch der Kampf gegen den 
Hegemonismus der Supermächte in die 
Präambel aufgenommen. Gleichzeitig gelobt 
China, niemals eine Supermacht zu wer-
den 43 ).
Faßt man den Eindruck der neuen Verfassung 
zusammen, so ergibt sich die folgende Ge-
samtbilanz: Sie ist ein Dokument, das viele 
Grundideen der maoistischen Theorie veran-
kert und im Rahmen des chinesischen Gesell-
schaftssystems einen akzeptablen Kompromiß 
zwischen den beiden Polen Demokratie und 
Zentralismus findet. Sie schließt die vormals 
große Kluft zwischen Theorie und Praxis, in-
dem sie die Staatsorgane eindeutig unter die 
Führung der Partei stellt. Mit ihrer Zurück-
nahme des Personenkults um Mao Tse-tung 
und ihren sehr allgemein gehaltenen Bestim-
mungen über den Aufbau und die Arbeit der 
Regierungsorgane besitzt sie schließlich auch 
genügend Flexibilität, um für eine längere 
Zeit gelten zu können. Freilich ist es gerade 
diese Unbestimmtheit, die sie auch entwertet: 
Viel wird künftig von den jeweiligen Ent-
scheidungen der Partei abhängen, die Rolle, 
die die Verfassung bei der Formulierung kon-
kreter politischer Aufgaben spielt, wird je-
doch noch kleiner werden.

IV. Leitlinien aus dem Regierungsbericht

Daß auch dem Volkskongreß immer weniger 
Bedeutung zukommt, zeigt seine im Ver-
gleich zu 1964 stark reduzierte Tagesordnung. 
Damals wurden noch vier Arbeitsberichte der 
obersten Staatsorgane vorgetragen44 ), dies-
mal lag den Delegierten nur der Bericht der 
Regierung zur Billigung vor. Waren schon die 
Grundzüge der neuen Verfassung vor ihrer

38 Ebenda, S. 108.
alaYofassung der Volksrepublik China (von 1975), 
“ Ebenda, S. 16—17.
» a.0dt über die Abänderung der Verfassung, 

Verabschiedung bekannt, so bot auch dieser 
von Chou En-lai vorgetragene Rechenschafts-
bericht wenig Neues. In seinem innenpoliti-
schen Teil bestätigt er die Linie der Partei 
nach ihrem X. Parteitag, die auf eine Absiche-
rung der Ergebnisse der Kulturrevolution hin-
zielt. Zu diesen Ergebnissen zählt Chou En-lai 



im einzelnen die Bildung von Revolutionsko-
mitees, die Heranziehung von Nachfolgern 
der proletarischen Sache, die Revolution in 
Literatur und Kunst, im Bildungssektor und 
im Gesundheitswesen, die periodische Zutei-
lung von körperlicher Arbeit für alle Kader, 
die Landansiedelung der Jugendlichen mit 
Schulabschluß und die Bildung von Theorie-
gruppen der Arbeiter und Bauern. All diese 
Maßnahmen sollen durch die Bewegung zur 
Kritik an Lin Piao und Konfuzius konsolidiert 
werden, die als Fortsetzung der Kulturrevolu-
tion bezeichnet wird und auch künftig weiter-
geführt we 45rden soll ).

Bemerkenswert ist allerdings, wie sich die 
Akzente dieser neuen anti-revisionistischen 
Kampagne verschoben haben. Anstatt wie 
noch vor einem Jahr die „Häupter der oppor-
tunistischen Linie" in der Partei, der Wirt-
schaft und im Bildungswesen, anzugreifen465), 
werden jetzt der-sozialistischen Umgestaltung 
des Überb 47aus große Erfolge bescheinigt ) . 
Zwar weist der Bericht Chou En-Iais wie ge-
wöhnlich auf das Fortdauern des Klassen- 
kampfs auch im Sozialismus hin, doch ist die-
se Feststellung von einer aktuellen Aufgabe 
zu einem theoretischen Satz geworden. Umge-
staltung des Überbaus bedeutet jetzt nicht 
mehr Krit

48
ik an den „pseudo-marxistischen 

Schwindlern vom Schlage Lin Piaos" ),  son-
dern „Studium der Werke von Marx, Engels, 
Lenin und Stalin und der Werke des Vorsit-
zenden Mao" 49 ). Dementsprechend erwähnt 
Chou En-lai das in den letzten Jahren so 
stark propagierte Mao-Wort vom .Kampf ge-
gen die Strömung' mit keiner Silbe. An die 
Stelle des .Kampfes' ist die .Einheit' des Vol-
kes getreten, die in seinem Bericht gleich 
mehrmals beschworen wird50 ). Sie wird 
durch die einheitliche Führung der Partei ge-
währleistet, die nicht mehr durch Hinweise 
auf das Hochkommen falscher Strömungen re-
lativier 51t ist ).

45) Bericht über die Tätigkeit der Regierung, in: 
PRu, No. 4, 1975, S. 21—22.
46) Fan ch’ao-liu shih Ma-Lieh-chu-i ti i-ko yüan-tse, 
in: Hung-ch’i, No. 12, Peking 1973, S. 25.
47) Bericht über die Tätigkeit der Regierung, a. a.O., 
S. 21.
48) K’ung-tzu ho Lin Piao to shih cheng-chih p'ien- 
tzu, in: Hung-ch’i, No. 3, 1974, S. 14.
49) Bericht über die Tätigkeit der Regierung, a.a. O., 
S. 23.
50) Ebenda.
51) Ebenda, S. 26.

Ausführlicher widmet sich Chou En-lai den 
wirtschaftlichen Aufgaben der nächsten Jahr-
zehnte. Er knüpft an den letzten Regierungs-
bericht von 1964 an, in dem es auf Anwei-
sung Maos hieß, der Aufbau eines „unabhän-

gigen, relativ vollständigen Systems der Indu-
strie und Volkswirtschaft" bis 1980 und da-
nach die „allseitige Modernisierung" aller 
Wirtschaftsbereiche noch vor der Jahrhun-
dertwende sollen angestrebt werden, um Chi-
na in die Reihe der führenden Nationen ein-
rücken zu lassen52 ). Auch die staatliche Pla-
nung stellt sich auf diese größeren Zeiträume 
ein, denn erstmals seit längerer Zeit wird 
neben den Fünfjahrplänen und Jahrplänen 
wieder ein Perspektivplan erwähnt. Grundla-
ge der Entwicklungspolitik sollen weiterhin 
die von Mao Tse-tung Ende der 50er Jahre 
entwickelten Richtlinien für den wirtschaftli-
chen Aufbau sein: die Landwirtschaft als 
Grundlage und die Industrie als führender 
Faktor, Sparsamkeit und Vertrauen auf eige-
ne Kräfte 533).

Im letzten Teil seines Berichts äußert sich 
Chou En-lai schließlich zu aktuellen außenpo-
litischen Fragen. Er betont nochmals den chi-
nesischen Standpunkt, wonach „es in dieser 
Welt keine Entspannung gib

54
t, geschweige 

denn einen dauerhaften Frieden" ).  Quelle 
der Kriegsgefahr bleibt nach wie vor die Ri-
valität der beiden Supermächte, von denen 
die Sowjetunion weiterhin als die gefährli-
chere eingestuft wird. Chou greift eine These 
seines Referats vor dem X. Parteitag auf und 
wiederholt, daß der .Sozialimperialismus' da-
bei sei, „ein Scheinmanöver im Osten zu voll-
führen, den Angriff aber im Westen zu unter-
nehmen" 55 ). Er bestätigt den Stillstand in 
den sowjetisch-chinesischen Grenzverhand-
lungen und weist klar darauf hin, daß auch 
nach dem chinesischen Telegramm zum 
57. Jahrestag der Oktoberrevolution erst die 
Anerkennung umstrittener Gebiete durch die 
Sowjetunion eine für China akzeptable Ver-
handlungsgrundlage darstellt.

überraschend gemäßigt fallen hingegen trotz 
der jüngsten Klimaverschlechterung zwischen 
Peking und Washington Chous Bemerkungen 
zu den chinesisch-amerikanischen Beziehun-
gen aus. Er verspricht eine weitere Verbesse-
rung dieser Beziehungen, knüpft jedoch daran 
die Bedingung, daß „die Prinzipien des von 
China und von den USA unterzeichneten 
Shanghaier Kommuniques ernsthaft durchge-
führt werden" . Diese Einschränkung weist 
auf die Ursachen der gegenwärtigen Span-
nungen zwischen China und den USA hin, de-
nen unter anderem eine Enttäuschung der 
Chinesen über das Tempo und Ausmaß des

52) Ebenda, S. 23—24.
53) Ebenda, S. 24.
54) Ebenda.
55) Ebenda.



amerikanischen Rückzugs aus Taiwan zu-
grunde liegt.

Einen gemeinsamen Nenner für alle außenpo-
litischen Schritte Chinas in der letzten Zeit 
findet sich schließlich in der folgenden For-
mulierung des Regierungsberichts: „Wir müs-
sen uns mit allen Kräften in der Welt, mit de-
nen eine Vereinigung möglich ist, vereinigen, 
um gegen den Kolonialismus, den Imperialis-
mus und insbesondere gegen den Hegemonis-
mus der Supermächte zu kämpfen." Im Zuge 

dieser Politik verspricht Chou allen Ländern 
der Dritten Welt die Unterstützung Chinas, das 
er selber als Entwicklungsland bezeichnet. Her-
vorgehoben werden dabei „die gerechten 
Kämpfe der Völker von Korea, Vietnam, 
Kambodscha, Laos, Palästina und der arabi-
schen Staaten sowie der Völker im südlichen 
Teil Afrikas". Die chinesischen Einheitsfront-
bestrebungen gehen jedoch weiter: Erstmals 
in einem Regierungsdokument dieser Bedeu-
tung wird auch ausdrückl
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Westeuropas unterstützt ).

V. Aufbau und personelle Besetzung der obersten Staatsorgane

Als letzter Punkt auf der Tagesordnung des 
NVK stand die Wahl und Ernennung der füh-
renden Staatsfunktionäre. Sie dürfte ein rein 
formeller Akt gewesen sein, lagen doch be-
reits beim Zusammentreten des Volkskon-
gresses die vom ZK der Partei dafür vorberei-
teten Kandidatenlisten vor. Das zeigt sich be-
sonders deutlich im Fall des Vorsitzenden 
und der Stellvertretenden Vorsitzenden des 
Ständigen Ausschu
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sses des NVK: Obwohl 
erst am Ende der Tagung gewählt, nahmen 
sie bereits von Anfang an als Vorsitzende des 
Präsidiums auf der Tribüne Platz ).

Chu Te als Vorsitzender des 167köpfigen 
Ständigen Ausschusses des NVK und seine 22 
Stellvertreter leiten nicht nur das formell 
oberste chinesische Staatsorgan, sondern neh-
men künftig auch die Aufgaben der abge- 
schafften Staatspräsidentenschaft wahr. Dem- 
entsprechend setzt sich dieser Kreis der 

i obersten Staatsfunktionäre vor allem aus äl-
teren Honoratioren zusammen, denen damit 
ein Ehrenamt übertragen wurde. Verdiente 
Altfunktionäre der KPCh (Tung Pi-wu, K'ang 
Sheng, Chang Ting-ch'eng, Kuo Mo-jo, Ts'ai 
Chang, Chou Chien-jen), nicht mehr aktive 

� Marschälle der Volksbefreiungsarmee (Chu 
Te, Liu Po-ch'eng, Hsü Hsiang-ch’ien, Nieh 
Jung-chen), Vertreter der nationalen Minder-
heiten (Wei Kuo-ch’ing, Saifudin, Ulanfu, 
Ngapo Ngawang-Jigme), Persönlichkeiten aus 
den bürgerlich-demokratischen Parteien und 
Gruppen (Sung Ch’ing-ling, Hsü Te-heng, Hu 
Chüeh-wen) sowie nach der Kulturrevolution 
rehabilitierte Funktionäre ohne weitere Auf-
sehen (Ch’en Yün, T'an Chen-lin, Li Ching-

# Ebenda, S. 25.
57) Ebenda.
58) Alle folgenden Personalangaben nach den Be- 
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ch58 58)  sind typisch für diesen Seniorenkreis, 
in dem acht Mitglieder über 70 und neun über 
80 Jahre alt sind. Dabei bekleideten acht sei-
ner Mitglieder ihren Posten schon in der letz-
ten Legislaturperiode des Volkskongresses, 
andere tauschten inzwischen abgeschaffte 
Ämter für ihn ein. Von echten Neubesetzun-
gen wird man jedenfalls nur im Fall der Stell-
vertretenden Vorsitzenden Wu Te (1. Partei-
sekretär von Peking), Wei Kuo-ch'ing (1. Par-
teisekretär von Kuangsi), Li Su-wen (Shen-
yanger Modellarbeiterin) und Yao Lien-wei 
(Gewerkschaftsfunktionär aus Shensi) sprechen 
können, doch auch sie sind teilweise bereits 
über 60 Jahre alt.

Das Verhältnis der Generationen verschiebt 
sich erst bei den 144 einfachen Mitgliedern 
des Ständigen Ausschusses des NVK. Hier 
finden sich neben Repräsentanten aus Partei, 
Armee, Staatsapparat und Einheitsfront meh-
rere jüngere Aktivisten aus den Massenbewe-
gungen der letzten Jahre, darunter auch der 
in der Konfuziuskampagne hervorgetretene 
Philosophiedozent Yang Jung-kuo und der im 
Verlauf derselben Kampagne bekanntgewor-
dene Student Chang T’ieh-sheng.

Eine weitere wichtige Personalentscheidung 
wurde schließlich vom Ständigen Ausschuß 
des NVK auf seiner Tagung am 20. 1. 1975 ge-
fällt, als er den ehemaligen Außenminister 
Chi P'eng-fei zu seinem Generalsekretär 
wählte. Chi dürfte an Stelle des 88jährigen 
Chu Te die eigentliche Arbeit des Ständigen 
Ausschusses leiten. Ob ihm dabei wie vor der 
Kulturrevolution auch Kommissionen für Na-
tionalitätenfragen, Gesetzesvorlagen, Haus-
haltsfragen und Mandatsüberprüfung assistie-
ren werden, bleibt unklar, geben doch die 
vom Volkskongreß verabschiedeten Doku-
mente keine Hinweise auf das Schicksal des 
alten Organisationsgesetzes von 1954. Daß 



vom Volkskongreß auch keine Mitglieder die-
ser Kommissionen gewählt wurden, spricht 
allerdings für ihre Auflösung.

Entscheidend gestrafft wurde auch der Staats-
rat, das eigentliche staatliche Führungsorgan 
der Volksrepublik China. Von seinen vormals 
40 Ministerien und 12 Kommissionen bleiben 
jetzt nur noch 26 Ministerien und 3 Kommis-
sionen übrig. Diese Vereinfachung der Ver-
waltung wurde durch die Zusammenlegung 
vieler Ressorts vor allem im Wirtschaftsbe-
reich erzielt. Im einzelnen wurden die frühe-
ren Ministerien für Landwirtschaft und Forst-
wirtschaft, die Ministerien für Erdölindustrie 
und Chemische Industrie sowie das 1. und 
2. Ministerium für Leichtindustrie zu jeweils 
einem Ressort zusammengefaßt. Die Aufgaben 
des früheren 8. Maschinenbauministeriums 
und der früheren Ministerien für Materialver-
waltung, Meeresprodukte, Bauwesen, Bauma-
terialien, Nahrungsmittel, Geologie, Höhere 
Bildung, Innere Angelegenheiten, Arbeit, 
Landerschließung und Textilindustrie wurden 
auf andere Ressorts übertragen. Aufgelöst 
wurden anscheinend auch zahlreiche Kom-
missionen, denn der NVK wählte nur noch 
Vorsitzende für die Staatliche Plankommis-
sion, die Staatliche Kommission für Investbau 
und die Kommission für Körperkultur und 
Sport.

Somit zeigt sich nach dem IV. NVK folgendes 
Bild der Organisation des Staatsrats: Drei Mi-
nisterien sind für die Pflege der chinesischen 
Außenbeziehungen zuständig; das sind neben 
dem Außenministerium das Ministerium für 
Außenhandel und das die chinesische Ent-
wicklungshilfe steuernde Ministerium für 
Wirtschaftliche Verbindungen mit dem Aus-
land. Für die innere und äußere Sicherheit 
der Volksrepublik China sollen die Ministeri-
en für öffentliche Sicherheit und Nationale 
Verteidigung sorgen. Die bei weitem größte 
Zahl der Ministerien und Kommissionen lenkt 
die chinesische Wirtschaft. Hier gibt es ein 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
ein Ministerium für Metallurgische Industrie, 
sieben Ministerien für Maschinenbau und je-
weils ein Ministerium für Kohlenbergbau, 
Erdöl- und Chemische Industrie, Wasserbau 
und Elektrizitätswesen sowie Leichtindustrie. 
Dazu treten ein Finanzministerium, ein Han-
delsministerium und drei für Kommunikation 
und Infrastruktur zuständige Ressorts: die Mi-
nisterien für Eisenbahnwesen, Verkehrswe-
sen, Post- und Fernmeldewesen. All diese Mi-
nisterien arbeiten ihrerseits eng mit der 
Staatlichen Plankommission und der Kommis-
sion für Investbau zusammen. Schließlich gibt 
es noch vier weitere Ressorts, die für die Be-

reiche Kultur, Bildungswesen, Gesundheits-
wesen, Körperkultur und Sport verantwort-
lich sind. Welche anderen zentralen Verwal-
tungsorgane neben diesen Ministerien und 
Kommissionen außerdem bestehen, bleibt 
auch hier unklar, denn für den Staatsrat feh-
len in den Dokumenten des Volkskongresses 
ebenfalls jegliche Hinweise auf ein Organi-
sationsgesetz.
Politisch brisanter als die Neugliederung der 
zentralen Regierungsorgane war aber zweifel-
los ihre personelle Besetzung. Hier ergibt sich 
ein eindeutiges Übergewicht der Mitarbeiter 
Chou En-lais. 16 der jetzt ernannten Minister 
und Kommissionsvorsitzenden gehören dem 
Staatsrat bereits seit über zehn Jahren an; ei-
nige haben seit 1954 ununterbrochen in der 
Regierung gearbeitet. Diese Phalanx der alten 
Regierungskader verwaltet vor allem die für 
Außenbeziehungen, Wirtschaft und Finanzen 
zuständigen Ressorts. Nicht von ungefähr 
sind auch dies gerade diejenigen Bereiche der 
chinesischen Politik, in denen sich besonders 
auffällig eine gemäßigte Linie durchgesetzt 
hat.
Doch auch die 13 übrigen Ministerien und 
Kommissionen wurden mit Kräften besetzt, 
die in den letzten Jahren nicht gerade durch 
eine radikale Argumentation hervortraten. So 
wurde zum Beispiel Yeh Chien-ying zum neu-
en Verteidigungsminister ernannt, der seit 
Anfang der vierziger Jahre als Vertrauter 
Chou En-lais gilt und schon über 20 Jahre bei 
der Kontrolle der Partei über die Armee mit-
wirkt. Neuer Minister für öffentliche Sicher-
heit wurde Hua Kuo-feng, Politbüromitglied 
und 1. Parteisekretär von Hunan, der in der 
Konfuziuskampagne als Unterdrücker der 
Massenbewegung kritisiert wurde. Verkehrs-
minister Yeh Fei, der ehemalige 1. Parteise-
kretär und Truppenkommandeur von Fukien, 
führt schließlich eine lange Liste von Mini-
stern an, die Opfer der Kulturrevolution ge-
worden waren. Sucht man nach neuen, in der 
Kulturrevolution herangewachsenen Füh-
rungskräften, so finden sie sich allenfalls in 
den Ressorts Kultur, Gesundheitswesen und 
Sport, die mit dem in der revolutionären Pe-
king-Oper tätigen Komponisten Yü Hui-yung, 
der ehemaligen Parteisekretärin der Stadt 
Kunming, Liu Hsiang-p'ing, und dem früheren 
Tischtennis-Weltmeister Chuang Tse-tung be-
setzt wurden.
Der Eindruck eines großen Übergewichts ge-
mäßigter Fachkräfte im Staatsrat ändert sich 
erst etwas bei einem Blick auf die 12 
tretenden Ministerpräsidenten, die zusammen 
mit Premierminister Chou En-lai das innere 
Kabinett bilden. In der Rangordnung der chi 



nesischen Verlautbarung sind dies Teng 
Hsiao-p'ing, Chang Ch'un-ch’iao, Li Hsien- 
nien, Ch'en Hsi-lien, Chi Teng-kuei, Hua Kuo- 
feng, Ch'en Yung-Knei, Wu Kuei-hsien, Wang 
Chen, Yü Ch'in-li, Ku Mu und Sun Chien, Bis 
auf die letzten vier sind sie sämtlich auch 
Mitglieder bzw. Kandidaten des Politbüros 
der KPCh. Lediglich Teng Hsiao-p'ing und Li 
Hsien-nien haben ihren Posten im Staatsrat 
bereits in seiner vorherigen Amtsperiode be-
kleidet. Ihre Nennung als erster und dritter 
Stellvertretender Ministerpräsident unter-
streicht die Bedeutung, die ihnen vor allem 
seit der Erkrankung Chou En-lais zukommt. 
Im Falle Teng Hsiao-p'ings wird der steile 
Wiederaufstieg nach der Rehabilitierung im 
Jahre 1973 noch zusätzlich durch die im Jahre 
1975 erfolgte Ernennung zum Generalstabs-
chef der Armee deutlich gemacht59 ). Damit 
bekleidet der in der Kulturrevolution so hef-
tig kritisierte frühere Generalsekretär der 
KPCh jetzt wieder gleichzeitig höchste Ämter 
im Partei-, Regierungs- und Armeeapparat- 
— Positionen, die ihn zum künftigen Nachfol-
ger Chou En-lais prädestinieren.
Eine ähnliche Ämterhäufung ist auch bei 
Chang Ch’un-ch’iao festzustellen, der der 
Shanghaier Linken entstammt und neben sei-
nen leitenden Funktionen im dortigen Partei- 
und Revolutionskomitee auch wichtige Auf-
gaben in der Zentrale wahrnimmt. Chang ist 
gleichzeitig Mitglied des Ständigen Ausschus-
ses des Politbüros der KPCh, Stellvertreten-
der Ministerpräsident und neu ernannter Chef 
der Politischen Hauptabteilung der Volksbe-
freiungsarmee. In der letzten Stellung löste er 
Li Te-sheng ab, der anscheinend auch seinen 
Posten als stellvertretender Parteivorsitzender 
verlor60 ).

i Eine Balance zwischen Vertretern des alten 
Partei- und Staatsapparats und neuen Kräften 

aus der Kulturrevolution zeigt sich auch bei 
den übrigen Stellvertretenden Ministerpräsi-
denten. Li Hsien-nien, Wang Chen, Yü Ch'iu- 
li und Ku Mu gehören eindeutig zur ersten 
Gruppe; Chi Teng-kuei, Hua Kuo-feng, Ch'en 
Yung-kuei, Wu Kuei-hsien und Sun Chien 
entstammen den Kreisen der revolutionären 
Kader und Modellarbeiter, die in der Kultur-
revolution hervortraten. Dennoch ist es be-
merkenswert, daß sehr viel profiliertere Ver-
treter der Linken wie Wang Hung-wen, 
Chiang Ch'ing, Wang Tung-hsing und Yao 
Wen-yüan kein Staatsamt übertragen beka-
men.

An Einfluß verlor auch die Armee, die mit 
Ch'en Hsi-lien lediglich einen Stellvertreten-
den Ministerpräsidenten stellt. Aus dem Kreis 
der Ressortminister gesellen sich dazu noch 
die ehemaligen Truppenkommandeure von 
Fukien und Shantung, Yeh Fei und Li Shui- 
ch'ing. Diese geringe Zahl von Militärs im 
Staatsrat wie auch die Ernennung des Zivili-
sten Teng Hsiao-p'ing zum Generalstabschef 
dokumentieren deutlich die Machteinbuße der 
Armee nach der Lin Piao-Affäre.

Kennzeichnend für die jetzt verfassungsrecht-
lich und personalpolitisch abgesicherte abso-
lute Führung der KPCh ist schließlich auch 
die Tatsache, daß im neuen Staatsrat kein 
einziges Mitglied der demokratischen Partei-
en mehr einen Sitz hat. Den .demokratischen 
Persönlichkeiten’ wurden statt dessen nur 
noch reine Repräsentationsaufgaben im Rah-
men des NVK und seines Ständigen Aus-
schusses sowie der völlig bedeutungslosen 
Politischen Konsultativkonferenz überlassen. 
Damit wiederholte sich auch bei der Beset-
zung der obersten Staatsämter die Abwertung 
der Einheitsfront, die schon bei der Abände-
rung der Verfassung zu beobachten war.

Sechs Jahre nach Ende seiner letzten Legisla-
turperiode trat im Januar 1975 der IV. Natio-
nale Volkskongreß in Peking zusammen. Auf 
seiner Tagesordnung standen die Anhörung 
eines Rechenschaftsberichtes der Regierung, 
die Wahl der führenden Staatsfunktionäre 
und die Verabschiedung einer neuen Verfas- 
sung. Diese orientiert sich weitgehend an ei-

4—--------

59)International Herald Tribune vom 3
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0. 1. 1975. 
 Te-sheng wurde im Pressekommunique des

K nicht an der ihm als stellvertretendem Partei- 
orsitzenden zukommenden Stelle genannt.

VI. Zusammenfassung

nem bereits 1970 vom ZK der KPCh diskutier-
ten Entwurf, der nur an einigen Stellen abge-
ändert wurde. Das jetzt vorliegende Doku-
ment ist ein Manifest des Maoismus, dessen 
wesentliche Grundideen in ihm festgehalten 
werden: Klassenkampf im Sozialismus, Revo-
lution des Überbaus, Kampf gegen die Büro-
kratie und institutionalisierte Kritik durch die 
Massen. Darüber hinaus rückt die neue Ver-
fassung von der Fiktion einer unabhängigen 
Regierungsgewalt ab und präzisiert die Füh-
rung der Partei über alle Staatsorgane. Dem 
entspricht auch eine weitere Herabstufung 



der Rolle der Einheitsfront und eine durch-
greifende Straffung des Staatsapparats, des-
sen noch verbliebene Organe nur sehr einge-
schränkte Rechte ausüben. Außerdem wurde 
der Einfluß der Armee so beschnitten, daß 
nun endgültig nicht mehr von einer .Militär-
diktatur' in China gesprochen werden kann.
Vorsichtig werden im wirtschaftlichen Teil 
der Verfassung die Eigentumsformen be-
stimmt. Zwar werden jetzt die Volkskommu-
nen auch verfassungsrechtlich verankert, 
doch bleibt die Kollektivierung auf dem 
Stand von 1962 eingefroren: Bäuerliche Pri-
vatparzellen und Produktionsgruppen als 
Grundverrechnungseinheiten sind weiterhin 
die Norm.
Schließlich ist die starke Reduzierung des 
Personenkults um Mao Tse-tung auffällig. An 
Stelle seines Namens nennt die Verfassung 
jetzt jeweils die Partei als Ganzes, wenn es 
um die Bestimmung der führenden Instanzen 
geht.

Maoismus ohne Mao — mit dieser Kurz- 
formel könnte man den Charakter der neuen 
Verfassung beschreiben, die damit eine Fort-
setzung der revolutionären Politik auch nach 
dem Tode des Vorsitzenden gewährleisten 
soll. Freilich besteht eine auffällige Diskre-
panz zwischen dem Inhalt der Verfassung und 
den jetzt getroffenen Personalentscheidungen, 
durch die hauptsächlich gemäßigte Fachkräfte 
und ehemals .gesäuberte' Kader zu Verwaltern 
der Revolution gemacht wurden. Damit sind 
die Weichen für ein neuerliches Auseinander-
klaffen von Verfassungswortlaut und Verfas-
sungswirklichkeit gestellt. Die weitgehend 
ungebrochene Kontinuität in der Besetzung 
der obersten Staatsorgane setzt außerdem ein 
großes Fragezeichen hinter alle Aufrufe der 
chinesischen Presse zum Nachrücken jünge-
rer Führungskräfte. Alles deutet darauf hin, 
daß die große Wachablösung abermals ver-
tagt wurde.



tastrophen treffen und alles für das Volk 
tun.
In den internationalen Angelegenheiten müs-
sen wir am proletarischen Internationalismus 
festhalten. China will nie eine Supermacht 
werden. Wir müssen die Einheit mit den so-
zialistischen Staaten, mit allen unterdrückten 
Völkern und unterjochten Nationen stärken 
und zur gegenseitigen Unterstützung beitra-
gen. Wir müssen die friedliche Koexistenz 
mit Staaten unterschiedlicher Gesellschafts-
ordnung anstreben, auf der Grundlage der 
fünf Prinzipien der gegenseitigen Achtung der 
Souveränität und territorialen Integrität, des 
gegenseitigen Nichtangriffs, der gegenseiti-
gen Nichteinmischung in die inneren Angele-
genheiten, der Gleichberechtigung und des 
gegenseitigen Nutzens sowie der friedlichen 
Koexistenz; wir müssen die Aggressions- und 
Kriegspolitik des Imperialismus und des So-
zialimperialismus und den Hegemonismus der 
Supermächte bekämpfen.
Unser Volk ist von der Zuversicht erfüllt, un-
ter der Führung der Kommunistischen Partei 
Chinas die in- und ausländischen Feinde zu 
besiegen, alle Schwierigkeiten zu überwin-
den, unser Land zu einem mächtigen soziali-
stischen Staat der Diktatur des Proletariats 
aufzubauen und damit für die Menschheit ei-
nen verhältnismäßig großen Beitrag zu lei-
sten.

Volksmassen aller Nationalitäten im ganzen 
Land, schließt euch zusammen, um noch grö-
ßere Siege zu erringen I

Kapitel I
Allgemeine Grundsätze

ARTIKEL 1

Die Volksrepublik China ist ein sozialisti-
scher Staat der Diktatur des Proletariats, der 
von der Arbeiterklasse geführt wird und auf 
dem Bündnis der Arbeiter und Bauern be-
ruht.

ARTIKEL 2

Die Kommunistische Partei Chinas ist der 
führende Kern des ganzen chinesischen Vol-
kes. Die Arbeiterklasse führt den Staat durch 
ihre Vorhut, die Kommunistische Partei Chi-
nas.

Der Marxismus, der Leninismus, die Mao Tse- 
tung-Ideen sind die theoretische Grundlage, 
von der unsere Nation ihr Denken leiten läßt.

ARTIKEL 3

Alle Macht in der Volksrepublik China ge-
hört dem Volk. Die Organe, durch die das 
Volk seine Macht ausübt, sind die Volkskon-
gresse aller Ebenen, die sich zu ihrem Haupt-
teil aus Abgeordneten der Arbeiter, Bauern 
und Soldaten zusammensetzen.
Die Volkskongresse aller Ebenen und die an-
deren Staatsorgane verwirklichen den demo-
kratischen Zentralismus.
Die Abgeordneten der Volkskongresse aller 
Ebenen werden in demokratischen Beratun-
gen gewählt. Die Wahleinheiten und Wähler 
haben das Recht, jeden von ihnen gewählten 
Abgeordneten zu kontrollieren und ihn jeder-
zeit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
abzuberufen und durch einen neuen zu erset-
zen.

ARTIKEL 4

Die Volksrepublik China ist ein einheitlicher 
Nationalitätenstaat. Alle Regionen mit natio-
naler Gebietsautonomie sind unabtrennbare 
Bestandteile der Volksrepublik China.
Alle Nationalitäten sind gleichberechtigt. Der 
Großnationalitäten-Chauvinismus ebenso wie 
der Lokalnationalismus müssen bekämpft 
werden.
Jede Nationalität genießt die Freiheit, ihre ei-
gene Sprache und Schrift zu gebrauchen.

ARTIKEL 5

Im gegenwärtigen Stadium bestehen in der 
Volksrepublik China hauptsächlich zwei For-
men des Eigentums an den Produktionsmit-
teln: das sozialistische Volkseigentum und 
das sozialistische Kollektiveigentum der 
werktätigen Massen.
Der Staat erlaubt den nicht in der Landwirt-
schaft tätigen Einzelwerktätigen, im Rahmen 
der Gesetze, ohne andere auszubeuten, indivi-
duell zu arbeiten, wobei diese Arbeit von den 
Organisationen der Wohnblöcke in den Städ-
ten und Kleinstädten beziehungsweise von 
den Produktionsgruppen der ländlichen 
Volkskommunen einheitlich geregelt wird 
Zugleich sollen diese Werktätigen Schritt für 
Schritt auf den Weg der sozialistischen Kol-
lektivierung geleitet werden.

ARTIKEL 6
Der staatliche Sektor der Wirtschaft ist die 
führende Kraft in der Volkswirtschaft.
Die Bodenschätze, die Gewässer und die de® 
Staat gehörenden Waldungen, unerschloss 



die Kommunistische Partei Chinas und die 
Diktatur des Proletariats zu festigen.

ARTIKEL 14

Der Staat schützt das sozialistische System, 
unterdrückt jede landesverräterische und 
konterrevolutionäre Tätigkeit und bestraft 
alle Landesverräter und Konterrevolutionäre.

Der Staat entzieht, dem Gesetz entsprechend, 
den Grundherren, Großbauern, reaktionären 
Kapitalisten und anderen üblen Elementen für 
eine bestimmte Zeit die politischen Rechte 
und ermöglicht ihnen zugleich die weitere 
Existenz, damit sie durch Arbeit zu Bürgern 
umerzogen werden, die die Gesetze einhalten 
und von ihrer Hände Arbeit leben.

ARTIKEL 15

Die Chinesische Volksbefreiungsarmee und 
die Volksmiliz sind die von der Kommunisti-
schen Partei Chinas geführten Streitkräfte der 
Arbeiter und Bauern, sind die bewaffneten 
Kräfte der Volksmassen oder Nationalitäten.
Der Vorsitzende des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Chinas befehligt die 
bewaffneten Kräfte des ganzen Landes.
Die Chinesische Volksbefreiungsarmee wird 
stets eine Kampftruppe sein, die gleichzeitig 
eine Arbeitstruppe und eine Produktionstrup-
pe ist.
Die Aufgabe der bewaffneten Kräfte der 
Volksrepublik China sind der Schutz der Er-
rungenschaften der sozialistischen Revolution 
und des sozialistischen Aufbaus, die Verteidi-
gung der Souveränität, der territorialen Inte-
grität und der Sicherheit des Staates und der 
Schutz vor Subversion und Aggression durch 
den Imperialismus, den Sozialimperialismus 
und deren Lakaien.

Kapitel II

Staatsaufbau

Abschnitt 1: Der nationale Volkskongreß

ARTIKEL 16

Der Nationale Volkskongreß ist das oberste 
staatliche Machtorgan unter der Führung der 
Kommunistischen Partei Chinas.

Der Nationale Volkskongreß setzt sich aus 
Abgeordneten zusammeh, die von den Provin-

zen, den autonomen Gebieten, den regie 
rungsunmittelbaren Städten und der Volksbe 
freiungsarmee gewählt werden. Gegebenen 
falls kann eine gewisse Anzahl patriotische 
Persönlichkeiten eigens eingeladen werden 
als Abgeordnete teilzunehmen.

Der Nationale Volkskongreß wird auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Unter beson 
deren Umständen kann seine Legislaturperio-
de verlängert werden.

. Der Nationale Volkskongreß tritt jährlich ein-
mal zur Tagung zusammen, die nötigenfalls 
vorverlegt oder verschoben werden kann.

ARTIKEL 17

Der Nationale Volkskongreß hat folgende 
Funktionen und Befugnisse: Änderung der 
Verfassung, Gesetzgebung, Ernennung und 
Abberufung des Ministerpräsidenten des 
Staatsrates und der Mitglieder des Staatsrates 
auf Vorschlag des Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei Chinas, Bestätigung des 
Volkswirtschaftsplans, des Staatshaushalts-
plans und der Haushaltsrechnung sowie Aus-
übung jener Funktionen und Befugnisse, die 
der Nationale Volkskongreß für erforderlich 
erachtet.

ARTIKEL 18

Der Ständige Ausschuß des Nationalen 
Volkskongresses ist das ständige Organ des 
Nationalen Volkskongresses. Er hat folgende 
Funktionen und Befugnisse: Einberufung der 
Tagungen des Nationalen Volkskongresses, 
Auslegung der Gesetze, Verabschiedung der 
Erlasse, Entsendung bevollmächtigter Vertre-
ter ins Ausland und deren Abberufung, Emp-
fang der bei ihm akkreditierten Vertreter an-
derer Staaten, Ratifizierung und Kündigung 
von mit anderen Staaten abgeschlossenen 
Verträgen und Ausübung der anderen Funk 
tionen und Befugnisse, die ihm vom Nationa-
len Volkskongreß übertiagen sind.
Der Ständige Ausschuß des Nationaler 
Volkskongresses setzt sich aus dem Vorsit 
zenden, den Stellvertretern des Vorsitzender "i 
und den Mitgliedern zusammen. Sie werde ,81 
vom Nationalen Volkskongreß gewählt bezie in

Iohungsweise abberufen.

Abschnitt 2: Der Staatsrat

ARTIKEL 19
e
IDer Staatsrat ist die Zentrale Volksregierun 

Der Staatsrat ist dem Nationalen Volks« 



greß und dessen Ständigem Ausschuß verant-
wortlich und rechenschaftspflichtig.
Der Staatsrat setzt sich zusammen aus dem 
Ministerpräsidenten, den Stellvertretern des 
Ministerpräsidenten, den Ministern und den 
Vorsitzenden der Kommissionen.

ARTIKEL 20

Der Staatsrat hat folgende Funktionen und 
Befugnisse: Festsetzung von Verwaltungs-
maßnahmen und Verkündung von Beschlüs-
sen und Verordnungen in Übereinstimmung 
mit der Verfassung, den Gesetzen und Erlas-
sen; einheitliche Leitung der Tätigkeit der 
Ministerien, der Kommissionen und der örtli-
chen Staatsorgane aller Ebenen des Landes; 
Erstellung und Durchführung des Volkswirt-
schaftsplans und des Staatshaushaltsplans; 
Leitung der administrativen Angelegenheiten 
des Staates und Ausübung der anderen Funk-
tionen und Befugnisse, die ihm vom Nationa-
len Volkskongreß oder von dessen Ständigem 
Ausschuß übertragen sind.

Abschnitt 3: Die örtlichen Volkskongresse 
und die örtlichen Revolutionskomitees

aller Ebenen

ARTIKEL 21

Die örtlichen Volkskongresse aller Ebenen 
sind die örtlichen Organe der Staatsmacht.
Die Dauer der Legislaturperiode der Volks-
kongresse der Provinzen und der regierungs-
unmittelbaren Städte beträgt fünf Jahre. Die 
Dauer der Legislaturperiode der Volkskon-
gresse der Bezirke, der Städte und der Kreise 
beträgt drei Jahre. Die Dauer der Legislatur-
periode der Volkskongresse der ländlichen 
Volkskommunen und der Kleinstädte beträgt 
zwei Jahre.

ARTIKEL 22
Die örtlichen Revolutionskomitees aller Ebe- 
Den sind die ständigen Organe der örtlichen 
olkskongresse und zugleich die örtlichen 
olksregierungen der jeweiligen Ebenen.

Das örtliche Revolutionskomitee jeder Ebene 
*ht sich aus dem Vorsitzenden, den Stellver- 
Tetem des Vorsitzenden und den Mitgliedern 

zusammen. Sie werden vom Volkskongreß der 
u sprechenden Ebene gewählt beziehungs- 
ss abberufen, was dem nächsthöheren 

ua soigan zur Überprüfung und Genehmi- 
zu berichten ist.

Jedes örtliche Revolutionskomitee ist dem 
Volkskongreß der entsprechenden Ebene und 
dem nächsthöheren Staatsorgan verantwort-
lich und rechenschaftspflichtig.

ARTIKEL 23

Die örtlichen Volkskongresse aller Ebenen 
und die von ihnen gewählten örtlichen Revo-
lutionskomitees sind in den jeweiligen Gebie-
ten für folgendes zuständig: die Durchführung 
der Gesetze und Erlasse zu gewährleisten, die 
sozialistische Revolution und den sozialisti-
schen Aufbau anzuleiten, die örtlichen Volks-
wirtschaftspläne, Haushaltspläne und -rech- 
nungen zu überprüfen und zu bestätigen, die 
revolutionäre Ordnung zu wahren und die 
Rechte der Bürger zu sichern.

Abschnitt 4: Die autonomen Organe 
der Regionen mit nationaler Autonomie

ARTIKEL 24

Alle autonomen Gebiete, autonomen Bezirke 
und autonomen Kreise sind Regionen mit na-
tionaler Autonomie. Ihre autonomen Organe 
sind die Volkskongresse und die Revolutions-
komitees.
Die autonomen Organe der Regionen mit na-
tionaler Autonomie können neben der Aus-
übung der Funktionen und Befugnisse örtli-
cher Staatsorgane, wie sie in Kapitel II Ab-
schnitt 3 der Verfassung vorgesehen sind, im 
Rahmen der ihnen gesetzlich übertragenen 
Befugnisse die Autonomie ausüben.

Die übergeordneten Staatsorgane müssen den 
autonomen Organen aller Regionen mit natio-
naler Autonomie die Ausübung dieser Auto-
nomie in vollem Maße garantieren und sollen 
alle nationalen Minderheiten in der sozialisti-
schen Revolution und beim sozialistischen 
Aufbau aktiv unterstützen.

Abschnitt 5; Die Organe der Rechtsprechung 
und der Staatsanwaltschaft

ARTIKEL 25

Die Rechtsprechung wird durch das Oberste 
Volksgericht, die örtlichen Volksgerichte al-
ler Ebenen und die besonderen Volksgerichte 
ausgeübt. Die Volksgerichte aller Ebenen 
sind den Volkskongressen der entsprechen-



den Ebenen und deren ständigen Organen 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig. 
Die Präsidenten der Volksgerichte aller Ebe-
nen werden von den ständigen Organen der 
Volkskongresse der entsprechenden Ebenen 
ernannt beziehungsweise abberufen.
Die Funktionen und Befugnisse der staatsan- 
waltschaftlichen Organe werden von den Or-
ganen für die öffentliche Sicherheit aller Ebe-
nen ausgeübt.

In der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit wie 
bei der Verhandlung von Rechtsfällen muß 
die Massenlinie durchgeführt werden. Bei 
schweren konterrevolutionären Straffällen 
müssen die Massen zur Diskussion der Straf-
fälle und Kritik der Straftaten mobilisiert 
werden.

Kapitel IU

Grundrechte und Grundpflichten der Bürger

ARTIKEL 26

Die Grundrechte und Grundpflichten der Bür-
ger sind: Unterstützung der Führung durch 
die Kommunistische Partei Chinas, Unterstüt-
zung des sozialistischen Systems, Einhaltung 
der Verfassung und der Gesetze der Volksre-
publik China.

Es ist die erhabene Pflicht eines jeden Bür-
gers, das Vaterland zu schützen und jeder 
Aggression Widerstand zu leisten. Es ist die 
Ehrenpflicht der Bürger, entsprechend dem 
Gesetz Militärdienst zu leisten.

ARTIKEL 27

Jeder Bürger, der das 18. Lebensjahr vollen-
det hat, hat das aktive und passive Wahl-
recht. Ausgenommen davon sind Personen, 
denen gesetzlich das aktive und passive 
Wahlrecht aberkannt ist.

Die Bürger haben das Recht auf Arbeit und 
das Recht auf Bildung. Die Werktätigen ha-
ben das Recht auf Erholung und das Recht 
auf materielle Unterstützung im Alter und im 
Fall von Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit.

Die Bürger haben das Recht, vor jedem 
Staatsorgan beliebiger Ebene gegen jeden 
Mitarbeiter der Staatsorgane, der das Recht 
gebrochen oder seine Pflicht verletzt hat, 

schriftlich oder mündlich Klage zu führen. 
Niemand darf ihnen dabei Schwierigkeiten 
bereiten, sie daran hindern oder dafür Vergel-
tung üben.

Den Frauen stehen in allen Bereichen die 
gleichen Rechte wie den Männern zu.

Ehe, Familie, Mutter und Kind stehen unter 
dem Schutz des Staates.

Der Staat schützt die legitimen Rechte und 
Interessen der im Ausland lebenden chinesi-
schen Staatsangehörigen.

ARTIKEL 28

Die Bürger haben das Recht auf die Freiheit 
der Rede, der Korrespondenz, der Presse, der 
Versammlung, der Koalition, von Straßenum-
zügen, von Protestdemonstrationen und des 
Streiks, sie haben Religionsfreiheit sowie die 
Freiheit, sich zu keinem religiösen Glauben 
zu bekennen und den Atheismus zu propagie-
ren.

Die Freiheit der Person und die Wohnung der 
Bürger sind unverletzbar. Kein Bürger darf 
ohne Beschluß eines Volksgerichts oder Ge-
nehmigung eines Organs für öffentliche Si-
cherheit verhaftet werden.

ARTIKEL 29

Die Volksrepublik China gewährt jedem Aus-
länder das Aufenthaltsrecht, der wegen der 
Unterstützung einer gerechten Sache, wegen 
der Teilnahme an einer revolutionären Bewe-
gung oder wegen seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit verfolgt wird.

Kapitel IV 

Staatsflagge, Staatswappen und Hauptstadt 

ARTIKEL 30
I

Die Staatsflagge ist eine rote Fahne mit fünf 1
Sternen. 1
Das Staatswappen zeigt in der Mitte das von 1 
fünf Sternen überstrahlte Tiänanmen, umgs 1 
ben von einem Ährenkranz, darunter ein
Zahnrad.
Die Hauptstadt ist Peking.



Staatliches Führungspersonal der Volksrepublik China

A. Ständiger Ausschuß des Nationalen Volkskongresses

Vorsitzender: Chu Te
Stellvertreter des Vorsitzenden: Tung Pi-wu, Sung Ch’ing-ling, K'ang Sheng, Liu Po-ch'eng, 
Wu Te, Wei Kuo-ch'ing, Saifudin, Kuo Mo-jo, Hsü Hsiang-ch’ien, Nieh Jung-chen, Chen Yün, 
Tan Chen-lin, Li Ching-ch’üan, Chang Ting-ch’eng, Ts’ai Ch'ang, Ulanfu, Ngapo Ngawang- 
Jigme, Chou Chien-jen, Hsü Te-heng, Hu Chüeh-wen, Li Su-wen, Yao Lien-wei

Generalsekretär: Chi P'eng-fei

B. Staatsrat

Ministerpräsident: Chou En-lai
Stellvertreter des Ministerpräsidenten: Teng Hsiao-p'ing, Chang Ch'un-ch'iao, Li Hsien-nien, 
Chen Hsi-lien, Chi Teng-kuei, Hua Kuo-feng, Ch'en Yung-kuei, Wu Kuei-hsien, Wang Chen, 
Yü Ch'iu-li, Ku Mu, Sun Chien ,
Minister für Auswärtige Angelegenheiten: Ch'iao Kuan-hua
Minister für Nationale Verteidigung: Yeh Chien-ying
Vorsitzender der Staatlichen Plankommission: Yü Ch'iu-li
Vorsitzender der Staatlichen Kommission für Investbau: Ku Mu
Minister für Öffentliche Sicherheit: Hua Kuo-feng
Minister für Außenhandel: Li Ch'iang
Minister für Wirtschaftliche Verbindungen mit dem Ausland: Fang Yi
Minister für Land- und Forstwirtschaft: Sha Feng
Minister für Metallurgische Industrie: Ch’en Shao-k’un
Minister des 1. Ministeriums für Maschinenbau: Li Shui-ch’ing
Minister des 2. Ministeriums für Maschinenbau: Liu Hsi-yao
Minister des 3. Ministeriums für Maschinenbau: Li Chi-t’ai
Minister des 4. Ministeriums für Maschinenbau: Wang Cheng
Minister des 5. Ministeriums für Maschinenbau: Li Ch’eng-fang
Minister des 6. Ministeriums für Maschinenbau: Pien Chiang
Minister des 7. Ministeriums für Maschinenbau: Wang Yang
Minister für Kohlenbergbau: Hsü Chin-ch’iang
Minister für Erdöl- und Chemische Industrie: K’ang Shih-en
Minister für Wasserbau und Elektrizitätswesen: Ch'ien Cheng-ying
Minister für Leichtindustrie: Ch'ien Chih-kuang
Minister für Eisenbahnwesen: Wan Li
Minister für Verkehrswesen: Yeh Fei

I Minister für Post- und Fernmeldewesen: Chung Fu-hsiang
Minister für Finanzwesen: Chang Chin-fu
Minister für Handel: Fan Tzu-yü
Minister für Kultur: Yü Hui-yung
Minister für Bildungswesen: Chou Jung-hsin
ister für Gesundheitswesen: Liu Hsiang-p’ing
orsitzender der Kommission für Körperkultur und Sport: Chuang Tse-tung



Hugo Novak

Ostkunde — richtig gesehen, 
sachgemäß und zeitgerecht behandelt

Stellungnahme zu dem Beitrag: „Ostkunde — Geschichte eines politisch umstrittenen Unter-
richtsanliegens“ von Wolfgang Protzner (B 46/74)

Weithin dehnt sich der Bereich „Politische 
Bildung". Niemand dürfte imstande sein, alle 
seine Gebiete zu durchwandern oder gar zu 
erforschen. Eine Hauptaufgabe des demokra-
tisch-parlamentarischen Staates besteht darin, 
die Jugend aufzuschließen für Verantwor-
tungsbewußtsein, Sachlichkeit, Rechtsempfin-
den, Leistung, Pflichterfüllung, Friedensliebe 
und Duldsamkeit. Mannigfache Möglichkeiten 
zum Durchführen dieses bedeutsamen Anlie-
gens bieten der Unterricht und die Erziehung 
in den Schulen — Volksschulen, weiterfüh-
renden Schulen, Hochschulen und Universitä-
ten —; nicht zu vergessen den Volkshoch-
schulen und Abendschulen. Voraussetzung 
für das Gelingen ist ein gründliches Eigen-
wissen des Lehrenden, ist das Bemühen des in 
Sachkenntnis verwurzelten Lehrers und Erzie-
hers, die ihm anvertrauten Jugendlichen zu 
eigenem Denken zu befähigen, gegebenenfalls 
die sich ihm anvertrauenden Erwachsenen in 
ihrer Urteilskraft zu festigen.
Ein zu wenig bekannter Distrikt der Politi-
schen Bildung ist die für die Gegenwart und 
für die Zukunft wichtige Ostkunde; er ist — 
aus Bequemlichkeit, Kleinmut, Mangel an gei-
stigem Rüstzeug — bisher vernachlässigt 
worden. Hochgesetzte Erwartungen wurden 
nicht erreicht. Schon zu Beginn des Jahres 
1951 veröffentlichten die Kultusminister meh-
rerer Länder der Bundesrepublik Deutschland, 
angeregt durch Beschlüsse von Kultusmini-
ster-Konferenzen und von Abgeordneten der 
unseren Staat tragenden Parteien, Erlasse, die 
sich auf Probleme der Ostkunde bezogen. Es 
ist überflüssig, hier zu untersuchen, ob der 
Ausdruck „Ostkunde" oder „deutsche Ost-
kunde" glücklich gewählt worden ist. Gefragt 
wird — und nur das ist erörternswert —: 
Was ist Ostkunde dem inneren Gehalt nach; 
von wem wird sie gegenwärtig gefordert, 
sachgemäß und zeitgerecht behandelt?

Ein Blick auf ihre Entstehungsgeschichte: 
Nachweislich gingen in den Jahren 1950 und 
1951 die Kultusminister in Übereinstimmung 
mit dem Bundestag und den Länderparlamen-
ten, mit der Bundesregierung und den Länder-

regierungen von dem damals verständlichen 
Bestreben und den berechtigten Wünschen 
der Vertriebenen aus, das ostdeutsche Kultur-
gut im Unterricht aller Schulen zu berück-
sichtigen. Ein Beispiel dafür ist der Erlaß des 
Kultusministers des Landes Nordrhein-West-
falen vom 28. 3. 1951: „Ich verstehe den 
Wunsch, daß in den heranwachsenden Ver-
triebenen die Kenntnis von der verlassenen 
Heimat erhalten, bei den jüngeren durch die 
Schule geweckt werden möge... Ich bin da-
her der Meinung, daß die Schule nach wie 
vor allen deutschen Kindern die Kenntnis des 
gesamtdeutschen Raumes zu vermitteln hat; 
dazu gehört das Wissen um die ostdeutschen 
Landschaften, um die Art ihrer Bewohner, um 
die Leistungen der Kunst und des Geistes, in 
denen östliche Stämme die gemeinsame deut-
sche Kultur eigenständig ausgeprägt haben, 
nicht minder als das durch Lehre und An-
schauung erworbene Bewußtsein von der Um-
welt, in der das vertriebene Schulkind jetzt [ 
mit dem westdeutschen lebt. Ich will nicht 
dazu beitragen, daß durch irgendeine Form 
der Absonderung das Empfinden entsteht, als ! 
sei der Flüchtling ein Schüler anderer Art als 
das einheimische Kind."
Gewiß, damals — vor etwa einem Vierteljahr-
hundert — erhofften die meisten West- und 
Ostdeutschen eine baldige Wiedervereini- 
gurg des geteilten Deutschland, rechneten 
Vertriebene und Flüchtlinge mit einer nicht! 
zu fernen Rückkehr in ihre alten Wohngebie-
te. Jedoch entwickelte sich binnen weniger 
Jahre die politische Lage derart, daß Wün-
sche auf eine deutsche Wiedervereinigung 
und auf Heimkehr verblaßten. Immerhin: das 
Gebot, auf die Wiedervereinigung Deutsch-
lands hinzuarbeiten, gilt bis heute.
Niemand kann leugnen, daß, gleich jeden 
Einsichtigen, auch die aus den Vertreibung» 
gebieten stammenden Frauen und Männer 6 
dem selbstverständlichen Bekenntnis zu ihr® I 
Herkunftsgebieten sich frei von Gefühlen un 
Absichten hielten und halten, die ihnen "Qa 1 
heitswidrig angehängt werden unter e 
Schlagworten „Revanchismus", „Chauvin I 



mus", „Nationalismus" und ähnlichen Aus-
drücken. Die Charta der Heimatvertriebenen 
vom 16. 8. 1950 beleuchtet das nicht anfecht-
bare Ethos ihrer Verfasser. Sie verstehen und 
würdigen das Bemühen von Politikern, Wis-
senschaftlern und Pädagogen, in der Bundes-
republik Deutschland selbst ein Geschichtsbe-
wußtsein zu wecken; sie sind sich dessen be-
wußt, daß eine sachliche Geschichtsschrei-
bung dem eigenen Volk wie den Nachbarvöl-
kern dient. Westdeutsche, Mitteldeutsche und 
Ostdeutsche haben allgemein am Aus- und 
Aufbau der Bundesrepublik Deutschland mit-
gewirkt, also gleichfalls an Gutachten, Erlas-
sen, Richtlinien, Empfehlungen amtlicher Stel-
len, wie an Entschließungen der Parlamente 
direkt und indirekt. Der Leistungsbeitrag der 
Vertriebenen und Flüchtlinge war erwünscht 
wegen ihrer genauen Sachkenntnisse. Der 
Wert eines Staatsbürgers für die Bundesrepu-
blik Deutschland ist nicht zu ermessen aus 
der geographischen Lage seines Heimatortes, 
nicht an Konfessions- oder Parteizugehörigkeit, 
sondern an seinem Einsatz und seiner Leistung 
für den Staat im Beruf und in freiwillig-freudi-
ger Betätigung für das Zusammenschweißen 
der Bürger in deren fruchtbarer Wechselwir-
kung.

Richtunggebend wurden vom Jahre 1956 ab:
1. Das Gutachten des Deutschen Ausschusses 

I für das Erziehungs- und Bildungswesen 
vom 16.3. 1956, betitelt „Osteuropa in der 
deutschen Bildung".

2. Der Beschluß der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder vom 13./14. 12. 
1956, betitelt „Empfehlungen zur Ostkun-
de".

3- Die auf Grund der in Ziffer 1. und 2. er-
wähnten Schriften herausgegebenen Erlas-
se der Kultusminister der Länder.

4 Die Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft der Landesflüchtlingsverwaltungen 
zu dem Beschluß der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder-, Datum: 
29./3O. 10. 1958 und vom 9. März 1972.

Wer sich und andere über die Probleme der 
Ostkunde informieren, wer über diese Proble-
me nachdenken, sprechen und schreiben will, 
mdet in den eben erwähnten Weisungen 

za eiche Anregungen. In jenen amtlichen 
lautbarungen werden aufgehellt: a) Inhalt 

a Ziel der politischen Bildung; b) die Wege 
in tieli Ratschläge für die Ostforschung 
anersitäten, Hochschulen, Kunsthochschu- 

lun Museen, Bibliotheken), für die Vermitt- 
Kn er Kenntnis der östlichen Sprachen und 
poittrren. Die Rückschau auf die von den 

sc en erbrachten Leistungen in Wissen-

schaft, Kultur, Wirtschaft und Politik soll als 
eine unerläßliche Grundlage für Ostkunde an-
gesehen werden. Herauszustellen ist aber 
auch die Zusammenarbeit der Deutschen mit 
den östlichen Nachbarvölkern, schließlich 
auch die eigene Leistung der östlichen Staa-
ten. Was die Deutschen und die anderen Völ-
ker falsch gemacht haben, soll nicht ver-
schwiegen werden. Aus der Erkenntnis eige-
ner und fremder Schuld reift die Bereitschaft 
zum Miteinander. Gegenwart und Zukunftsge-
staltung bedingen die „Auseinandersetzung 
mit der marxistisch-leninistischen Weltan-
schauung und Denkweise sowie der kommu-
nistischen Praxis", verlangen die Darlegung 
der „wechselseitigen politischen und wirt-
schaftlichen Abhängigkeit der Sowjetunion 
und der Ostblockstaaten", andererseits „ihrer 
nationalen Eigenarten", ferner Kenntnisse 
über die politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Lage in den Vertreibungsgebieten und in 
der Deutschen Demokratischen Republik.

Das Gutachten des Deutschen Ausschusses 
und die durch ihn inspirierten Richtlinien 
sind fast 20 Jahre alt. Entwicklungsbedingt 
werden einige Aussagen — nicht jedoch die 
grundsätzlichen — hinsichtlich Methodik, 
Verfahrensweise und Wortwahl jetzt weniger 
aktuell, vielleicht gar überholt erscheinen. Es 
ist unangebracht, deswegen das Gutachten 
und den Grundinhalt der Richtlinien abzuwer-
ten oder gar zu verwerfen, über Modalitäten 
mag gesprochen werden. Hierzu braucht der 
Staat den Rat und die Mitsprache der fach-
kundigen Bürger. Der Staat wird im Urteil der 
Geschichte nach dem Grad des Vertrauens 
gemessen werden, das die Bürger ihm entge-
gengebracht haben — als einzelner oder ver-
mittels Organisationen.

Dem Problem „Ostkunde im Unterricht" wid-
met sich seit über 21 Jahren die „Bundesar-
beitsgemeinschaft für deutsche Ostkunde im 
Unterricht", fern jeder Polemik, frei von Senti-
mentalität, erhaben über — auch ihr nicht er-
sparte — unqualifizierte und abwegige An-
griffe Nichtwissender oder böswilliger Wi-
dersacher. Sie ist von Lehrkräften gegrün-
det worden, die dem Osten entstammen; 
sie ist keine Vertriebenenorganisation. In ihr 
überwiegen die Westdeutschen — 30 Jahre 
nach dem Kriege junge Lehrkräfte und künfti-
ge Pädagogen. In der Bundesarbeitsgemein-
schaft und den Landesarbeitsgemeinschaften 
für Ostkunde im Unterricht arbeiten Pädago-
gen aller Schularten und Wissenschaftler zu-
sammen. Ihre Tätigkeit besteht sowohl in der 
eigenen Weiterbildung wie auch in der Wei-
tergabe von Kenntnissen über Osteuropa in 
der Schule und in der Erwachsenenbildung.



Geschichtsunterricht, politische Bildung, Ge-
schichtsbewußtsein befähigen in gleicherweise 
zu selbstbewußtem Verhalten im Dienste des 
eigenen Volkes und zur Aufgeschlossenheit 
für die Leistungen, für das Lebensrecht ande-
rer Völker und Staaten. Ostkunde ist ein orga-
nischer Bestandteil der politischen Bildung, ist 
eine Aufgabe der deutschen Kulturpolitik. Die-
ser Auftrag ist verankert im § 96 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der Vertriebenen 
und Flüchtlinge (BVFG). Weitere Grundlagen 
sind die Präambel des Grundgesetzes, die „Ge-

meinsame Entschließung des Bundestages vom 
17. 5. 1972", die „Presseerklärung der Stän-
digen Konferenz der Kultusminister vom 26. 6. 
1973" und das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 31. 7. 1973.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft und die ihr zu-
gehörigen Landesarbeitsgemeinschaften führen 
in allen Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land ihre Tätigkeit entsprechend den Richt-
linien der Kultusministerkonferenz und der 
Länderministerien durch.



Ansgar Skriver: Wie sicher ist der Atomwaffensperrvertrag?
Zur Überprüfungskonferenz in Genf

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 19/75, S. 3—17

Im Mai 1975 ist der „Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen" (Atomwaffen-
sperrvertrag, NV-Vertrag) Thema einer Genfer Uberprüfungskonferenz der 94 Vertrags-
staaten. Da Italien in letzter Minute ratifiziert hat, werden die an friedlicher Nutzung der 
Nukleartechnologie vital interessierte Bundesrepublik und die anderen kernwaffenlosen 
Atomstaaten doch noch an der Konferenz teilnehmen können. Der NV-Vertrag unterstreicht 
den weltpolitischen Rang der Nuklearmächte als ständige Mitglieder des Weltsicherheits-
rates der Vereinten Nationen mit Vetorecht, wogegen Indien, Nuklearmacht erst seit 1974, 
protestiert. Die Nuklearmächte Frankreich, China und Indien sind außerhalb des auf 
Universalität angelegten NV-Vertrags’ geblieben. Die Kernwaffenstaaten USA, UdSSR 
und Großbritannien haben ihre vertragliche Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung nicht 
erfüllt. Während der NV-Vertrag zunächst den Besitz von Kernwaffen einem Oligopol 
vorbehalten und auf Verlangen der UdSSR nukleare Kapazitäten vor allem der Bundes-
republik Deutschland von einer militärischen Verwendung ausschließen wollte (der Ver-
trag war eine Voraussetzung für die Ostpolitik der Regierungskoalition seit 1969), rücken 
heute seine Sicherheitsbestimmungen für die grundsätzlich allen Vertragsstaaten eröffnete 
friedliche Nutzung von Nukleartechnologie in den Vordergrund.
Auch wenn die überstürzten Entscheidungen vor allem in den Industriestaaten zugunsten 
des Massenaufbaus von Kernkraftwerken und die Überzeugungen ihrer Regierungen, 
langfristig könne nur Kernenergie den Energiebedarf decken, bestätigt werden und noch 
offene technische Sicherheitsfragen gelöst sein sollten, so bleibt doch die enorme Verbrei-
tung von Plutonium als Kernkraftwerk-Abfallprodukt und Atombombenmaterial ein über-
ragendes Problem internationaler Politik.
So lange die bestehenden Sicherheitsregelungen der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation (IAEO) unzulänglich sind, so lange zahlreiche nukleare „Schwellenmächte“ außer-
halb des NV-Vertrags stehen, das Gewinnstreben multinationaler Konzerne sich mit dem 
Energieinteresse all jener Entwicklungsländer verbünden kann, die unbezahlbare Olim- 
porte durch Kernenergie-Produktion im eigenen Land ersetzen wollen oder müssen, droht 
die Gefahr „atomarer Anarchie". Die Chance, ihrer Herr zu werden und eine lückenlose 
internationale Kontrolle zu schaffen, ist möglicherweise schon unwiderbringlich vertan.

Thomas Scharping: Der IV. Nationale Volkskongreß
und die neue chinesische Verfassung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 19/75, S. 18—35

Es werden die Ergebnisse der jüngsten Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking 
und ihre politischen Hintergründe untersucht. Dabei wird besonders die neue chinesische 
Verfassung analysiert, die bei einem Abbau des Personenkults um Mao Tse-Tung die 
Grundprinzipien der maoistischen Politik verbindlich formuliert. Hierzu gehören die 
Theorie von der Weiterführung der Revolution unter der Diktatur des Poletariats, die 
Politik der Massenbewegungen und die Neuerungen der Kulturrevolution. Gleichzeitig 
schränkt die jetzt verabschiedete Verfassung die Rolle der Staatsorgane stark ein und 
unterstellt sie eindeutig der Führung durch die Partei.
Pragmatische Ansätze finden sich in den Verfassungsbestimmungen zur Eigentumsordnung 
der Volksrepublik China. Mit ihnen wird der 1962 erreichte Stand der Kollektivierung 
festgeschrieben und vorläufig auf weitere Sozialisiefungsmaßnahmen verzichtet. Auch der 
von Chou En-lai vorgetragene Regierungsbericht weist auf eine gemäßigte und produk-
tionsorientierte Politik hin. Sie wird von einem jetzt neu gewählten Staatsrat ausgeführt 
werden, in dem nach der Kulturrevolution rehabilitierte Fachminister dominieren. Die Dis-
krepanz zwischen diesen Personalentscheidungen und den stark ideologisch geprägten 
Leitsätzen der Verfassung macht jedoch auch künftig weitere Auseinandersetzungen in der 
chinesischen Innenpolitik wahrscheinlich.

Hugo Novak: Ostkunde — richtig gesehen, sachgemäß und zeitgerecht behandelt

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 19/75, S. 36—38

Dieser Beitrag ist eine Stellungnahme zu dem Aufsatz von Wolfgang Protzner: Ost-
kunde — Geschichte eines politisch umstrittenen Unterrichtsanliegens (B 46/74).
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